
Politik    .    Recht    .    Steuer    .    Wohnungseigentum    .    Tipps & Trends    .    Verbandsinfo

Freiburger
Hausbesitzer-Zeitung

Organ des Verbandes der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 
Freiburg i. Br. und Umgebung e.V.

Haus & Grund 
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Haus & Grund Freiburg
Telefon  0761 / 380 56 - 0
Telefax 0761 / 380 56 - 60
Haus & Grund Immobilien GmbH
Telefon 0761 / 38 95 60 - 0
Telefax 0761 / 38 95 60 - 55

10 / 2018
102. Jahrgang · Oktober 2018

Die Mietpreisbremse als
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Haus & Grund Freiburg kritisiert Kabinettsbeschluss zu Mietrechtsänderungen
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Wenn Sie in der Zeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2018

ein neues Mitglied werben, sichern Sie gleich zwei Vorteile:

Die Aufnahmegebühr von € 25,- entfällt für das Neumitglied und 

Sie erhalten eine Werbeprämie von € 25,- für jedes geworbene Mitglied.

Nutzen Sie als Haus & Grund Mitglied dieses Angebot. 
Alles was Sie tun müssen, ist ein Neumitglied zu werben, das

noch bis zum 31.12.2018 Mitglied bei Haus & Grund Freiburg wird.

„Mit der Mietpreisbremse 
und ihrer Verschärfung lenkt 
die Bundesregierung von 
Versäumnissen in der Woh-
nungspolitik der vergangenen 
Jahre ab.“ So kommentierte 
Haus & Grund-Vorsitzender M. 
Harner den Beschluss des 
Bundeskabinetts eines Miet-
rechtsanpassungsgesetzes. 
Die neuen Regelungen seien 

nicht geeignet, unteren Einkom-
mensgruppen den Zugang zu 
Wohnraum in begehrten Städten 
zu sichern. Wer den Mietern 
etwas Gutes tun will, der muss 
das Wohnungsangebot deut-
lich ausweiten. Das heißt: wir 
müssen mehr, schneller und 
günstiger bauen. Die Mietpreis-
bremse verhindert Investitionen 
und treibt Vermieter aus dem 

Markt. Darum gehört sie nicht 
verschärft, sondern abgeschaft. 
Nur wenn wir mehr bauen, wird 
Wohnen wieder bezahlbar. Die 
Mietpreisbremse hilft nur dem 
einen von 200 Interessenten, 
der die Wohnung bekommt. 
Und das ist der gutverdienende 
Single mit sicherem Job und 
nicht die Familie mit Kindern und 
Haustier. „Die Politik muss unnö-
tige Bauvorschriften streichen, 
die Grund- und Grunderwerb-
steuer senken und energetische 
Standards überdenken. Zudem 
müssen Baugenehmigungen 
schneller abgearbeitet werden“, 
fordert Harner.

Er kritisiert zudem die geplan-
te Absenkung des Satzes für 
Mieterhöhungen nach Moderni-
sierungen. Der Haus & Grund-
Vorsitzende warnte davor, dass 
sich diese Änderung negativ 
auf den altersgerechten Umbau 
und die energetische Moder-
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Bundesumwel tmin is ter in 
Svenja Schulze warb in ihrer 
ersten Rede im Aktionsbündnis 
Klimaschutz für mehr Akzep-
tanz in der Gesellschaft: „Kli-
maschutz darf kein Eliteprojekt 
sein. Klimaschutz muss Brei-
tensport werden.“ Vertreter inte-
ressierter Verbände aus allen 
Branchen und Sektoren disku-
tierten mit den Vertretern der 
Bundesregierung über Maßnah-
men, mit denen die nationalen 
Klimaschutzziele der Bundesre-
gierung erreicht werden können.

Maßnahmenprogramm und 
Klimaschutzgesetz sollen 
die Klimaschutzziele für 2030 
sichern

Der Ende 2015 von der Bun-
desregierung beschlossene Kli-
maschutzplan 2050 sieht für das 
Jahr 2050 ein weitgehend treib-
hausgasneutrales Deutschland 
vor. Für das Jahr 2030 wurde 
darin als Zwischenziel eine 
Treibhausgasminderung von 
mindestens 55 Prozent gegen-
über 1990 i xiert. Die Bundes-
regierung muss nun bis Ende 
2018 ein Maßnahmenprogramm 

erarbeiten und beschließen, 
mit dem dieses Minderungsziel 
für 2030 erreicht werden soll. 
Die Vorschläge aus der Sitzung 
des Aktionsbündnisses sollen 
darin einl ießen und bei einem 
weiteren Tref en des Aktions-
bündnisses voraussichtlich im 
September 2018 nochmals dis-
kutiert werden. Darüber hinaus 
ist für 2019 ein Gesetz geplant, 
welches rechtlich verbindlich die 
Einhaltung der Klimaschutzziele 
für 2030 sicherstellen soll.

Haus & Grund fordert die 
steuerliche Förderung und 
Erleichterungen

Bisher konnten im Gebäude-
sektor nahezu 40 Prozent der 
CO2-Emissionen eingespart 
werden. Darauf wies Haus & 
Grund im Rahmen des Aktions-
bündnisses Klimaschutz hin. 
Die privaten Haushalte hätten 
damit mehr als andere Sektoren 
erreicht. Damit private Haus- 
und Wohnungseigentümer 
weiterhin in sinnvolle Klima-
schutzmaßnahmen investieren, 
müssen nun die i nanziellen 
Anreize verbessert sowie regu-

Klimaschutzplan 2030 - Maßnahmenprogramm für 2030

Bundesumweltministerin Svenja Schulze setzt 
Dialog mit den Verbänden fort

Kommentar

Der Rechtsstaat

nisierung von Mietwohnungen 
auswirken würde. So werde es 
Eigentümern fast unmöglich 
gemacht, ihren Teil zu den Kli-
maschutzzielen beizutragen. 
Harner forderte den Bundestag 
auf, die kommenden parlamen-
tarischen Beratungen zu nutzen, 
um doch noch die gröbsten 

Fehler aus dem Gesetzentwurf 
zu korrigieren. Zudem gelte es, 
Bestrebungen, die Mietspiegel 
politisch beeinl ussen zu wollen, 
einen Riegel vorzuschieben.

Die Baupolitik der GroKo ist 
Aktionismus ohne Nutzen für 
Mieter und Eigentümer. Jüngste 
Gutachten und Studien zeigen, 

dass sowohl die Mietpreisbrem-
se als auch das Baukindergeld 
nur teuer, aber wenig ei  zient 
sind. Jede der beschlossenen 
Maßnahmen ist für sich allein 
ein absoluter Fehlgrif . Diese 
nun im Paket als die große 
Lösung der Wohnungsfrage zu 
präsentieren, grenzt jedoch an 

Realitätsverweigerung. Sogar 
Nichtstun wäre besser als die-
ses Sammelsurium an Schein-
lösungen, die nur Geld kosten, 
aber weder Wohnraum schaf en 
noch die Wohnkosten senken 
werden.

Manfred Harner

Vorstandsvorsitzender

Den Sommer haben einige 
Politiker genutzt, das Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit als 
zentrale Errungenschaft unse-
res Landes zu preisen. Dabei 
hatten diese allerdings nicht 
das Mietrecht im Sinne, dessen 
Anwendung durch die Gerichte 
manchmal weniger an einen 
Rechtsstaat als an das Schla-
raf enland für Mieter erinnert.

Selbstverständlich ist, dass 
ein Vermieter bei Mängeln am 
Objekt nicht die volle Miete 
verlangen kann. Über diesen 
Grundsatz geht die Rechtspre-
chung jedoch mittlenveile weit 
hinaus. So muss ein Vermieter 
auch Mietminderungen hinneh-
men, wenn der Mangel nichts 
mit der Mietwohnung zu tun 
hat oder gar außerhalb seiner 
Einl ussmöglichkeit liegt. Nur 
ein Beispiel ist der Lärm, der 
von Straßenbauarbeiten vor der 
Haustür ausgeht.

lm Dezember wird sich der 
Bundesgerichtshof gar mit 
einem Urteil auseinanderset-
zen, in dem das Landgericht 
Lübeck entschieden hat, dass 
ein zur Mietminderung berech-
tigender Mangel schon dann 
vorliegt, wenn allein die Gefahr 
besteht, dass er irgendwann in 
der Zukunft eintreten könnte.

Konkret geht es um die 
Gefahr der Schimmelpilzbil-

dung in einem nach den gelten-
den Bauvorschriften errichteten 
älteren Haus. Da es dem Mie-
ter nicht zuzumuten sei, sein 
Schlafzimmer auf mehr als 
16 Grad zu heizen, Möbel mit 
Abstand an Außenwände zu 
stellen oder auch nur quer zu 
lüften, könne es theoretisch zur 
Schimmelbildung kommen. Und 
bereits diese theoretische Mög-
lichkeit berechtige zur  Miet-
minderung. Dieses Urteil muss 
vom Bundesgerichtshof gekippt 
werden, wenn der Rechtsstaat 
auch für Vermieter gelten soll.

latorische und bürokratische 
Barrieren abgebaut werden. 
Haus & Grund drängt daher, 
anstatt die von einigen Teilneh-
mern vorgeschlagene CO2-

Abgabe einzuführen, endlich die 
steuerliche Förderung umzuset-
zen.

Dipl.-Ing. Corinna Kodim
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1. Glasausschnitt (Zimmer-
tür) / Glas im Treppenhaus

Nach einem Urteil des BGH 
vom 16.05.2006 (WM 2006, 
388) verstößt der Vermieter 
einer Wohnung nicht gegen 
seine Verkehrssicherungs-
plicht, wenn er die mit einem 
Glasausschnitt versehenen 
Zimmertüren der Wohnung, 
die den baurechtlichen Vor-
schriften entsprechen, bei einer 
Vermietung an eine Familie mit 
Kleinkindern nicht mit Sicher-
heitsglas nachrüsten lässt. 
Die Zimmertüren entsprachen 
den zum Zeitpunkt der Bau-
errichtung (1966) geltenden 
baurechtlichen Vorschriften. Die 
Mieter konnten daher bei einer 
derartigen Wohnung auch nicht 
damit rechnen, dass die Innen-
türverglasungen aus Sicher-
heitsglas bestehen, zumal die 
Ausstattung mit Sicherheitsglas 
durch einen entsprechenden 
Stempel auch für Laien erkenn-
bar ist. 

Anders kann es sich jedoch 
verhalten, wenn im Treppen-
haus gewöhnliches Fensterglas 
eingesetzt wird, das bei einem 
Sturz auf der Treppe zersplittert 
und zu schweren Schnittver-
letzungen führen kann. Hier 
verstößt ein Eigentümer gegen 
die Verkehrssicherungsplicht, 
wenn er bei für ihn erkennbarer 
Gefahrlage, die sich aus der 
Verglasung einer Treppenhaus-
außenwand mit gewöhnlichem 
Fensterglas ergibt, keine Abhil-
fe schaft (BGH NJW 1994, 
2232). 

2. Geländer
Der für eine Treppe Ver-

kehrssicherungsplichtige haftet 
nicht für Schäden, die daraus 
entstehen, dass das Treppen-
geländer zum Hinunterrutschen 
missbraucht wird. Dies stellt 
eine fernliegende, bestim-
mungswidrige Benutzung dar. 
Die Verkehrssicherungsplicht 
zum Schutz von Kindern 
beschränkt sich in der Regel 
auf solche Gefahren, die ihnen 
verborgen bleiben oder denen 
sie aus anderen Gründen nicht 
ausweichen können. Deutlich 
erkennbare Gefahren, die vor 
sich selbst warnen, scheiden 

für eine Verkehrssicherung aus, 
wenn bei verständiger Beurtei-
lung anzunehmen ist, dass der 
zu Schützende ihnen auswei-
chen kann (OLGR Saarbrücken 
2006, 910). 

Grundsätzlich gilt jedoch bei 
Treppen in älteren Gebäuden, 
dass die dringenden Sicher-
heitsbedürfnisse – etwa hin-
sichtlich der Standfestigkeit 
einer Treppe oder des Vorhan-
denseins eines Treppengelän-
ders – ohne Einschränkung 
zu erfüllen sind (OLGR Hamm 
1996, 268). 

3. Gasleitungen
Gasleitungen müssen alle 12 

Jahre nach den Richtlinien des 
DVGW durch einen anerkann-
ten Fachbetrieb auf Dichtigkeit 
(Druckprüfung) geprüft werden. 
Darüber hinaus sind jährlich 
Sichtprüfungen vorzunehmen. 
Dazu entschied das OLG Stutt-
gart (MDR 1973, 588) bereits 
im Jahr 1972:

„Der Vermieter ist auch ohne 
Schadensmeldung des Mieters 
verplichtet, sich von dem ord-
nungsgemäßen Zustand der 
Gasleitungen im Haus in regel-
mäßigen Abständen zu verge-
wissern. Der ordnungsgemäße 
Zustand einer Gasleitung kann 
nur durch eine Druckprobe und 
nicht durch Abklopfen festge-
stellt werden.“

Auch in neueren Entschei-
dungen (AG Köln, Urteil vom 
11.07.2007, Az. 206C31/07) 
wird davon ausgegangen, dass 
die nach den Regeln der Tech-
nik notwendige Dichtigkeits-
überprüfung von Gasleitungen 
der allgemeinen Verkehrssi-
cherungsplicht des Vermieters 
unterfällt. 

Gleiches gilt für Gasgeräte, 
also insbesondere Gasetagen-
heizungen, Gasöfen, Gasstrah-
ler, Gaswasserheizer. Auch hier 
sind regelmäßige Sichtkontrol-
len und Inspektionen nach den 
einschlägigen DVGW-Richtlini-
en vorzunehmen. 

4. Kinderspielplatz
Bei der Nutzung von Spielge-

räten durch Kinder muss sich 
das Ausmaß der einzuhalten-
den Sicherheit an dem Alter der 

jüngsten Kinder ausrichten, die 
für eine Benutzung des Spiel-
geräts in Betracht kommen. 
Zudem hat mindestens einmal 
wöchentlich eine Kontrolle 
der Spielplatzanlage zu erfol-
gen (LG Detmold, Urteil vom 
12.06.2009, Az. 12O227/08).

 Dennoch gilt der 
Grundsatz, dass auch Spielplät-
ze nicht frei von allen Risiken 
sein müssen. Daher stellt es 
keine Verletzung der Verkehrs-
sicherungsplicht dar, wenn 
außerhalb von Spielanlagen 
auf einem Spielplatz stehende 
Bäume mit sog. Baumschutz-
matten aus Bambus ummantelt 
sind und sich ein Kind beim 
Aufprall auf eine solche Matte 
an einer Bambusstange ver-
letzt (LG Stuttgart, Urteil vom 
02.12.2008, Az. 12 O 228/08). 

Ist auf dem Kinderspielplatz 
ein Klettergerüst vorhanden, 
wird der Verkehrssicherungs-

plicht genügt, wenn zum 
Schutz der Kinder vor den 
Folgen des Herabfallens Stoß 
dämpfende Plastikplatten 
(anstelle von Sand oder Rasen) 
verlegt werden. Bei Sand kann 
nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich in diesem versteckt 
Glasscherben oder andere 
spitze Gegenstände beinden, 
die weit schwere Verletzungen 
verursachen, als es bei Stoß 
dämpfenden Plastikplatten der 
Fall ist. 

Aber nicht nur die regelmäßi-
ge Wartung von Spielgeräten, 
sondern auch deren Standort 
kann problematisch sein. So 
entschied das AG Ludwigsha-
fen (Az. 2C118/96), dass die 
Auswahl eines nicht beschat-
teten Standortes für eine Kin-
dermetallrutsche, die sich bei 
Sonneneinstrahlung im Som-
mer auf über 50 Grad erwär-
men kann, eine Verletzung der 

Die Verkehrssicherungsplicht des Vermieters
Teil 5 – Beispiele

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Haus & Grund-Team

Telefon 0221 8277-2333

www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   1 11.02.14   11:55
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Trinkwasseranalyse Gefährdungsanalyse nach VDI 6023

Fa. Herzwasser  Meisterfachbetrieb

Legionellenbefund positiv ??

Gefährdungsanalysen nach VDI 6023 

Kategorie A + B

Thomas Glunk - Hygienefachbereich

Gas- und Wasserinstallateurmeister

79110 Freiburg

0761 - 59 24 702 herzwasser.tg@web.de

0174 - 38 48 969 www.herzwasser.info

Keine iktiven Mängelbeseitigungskosten als 
Schadensersatz

Verkehrssicherungsplicht des 
Aufstellers darstellt. Im kon-
kreten Fall hatte sich ein Kind 
aufgrund starker Sonnenbe-
strahlung auf der Rutschläche 
einer Metallrutsche starke Ver-
brennungen zugezogen.

5. Müllcontainer
Stellt der Vermieter für Müll-

container einen zentralen Con-

tainerstellplatz zur Verfügung, 
muss er auch dafür sorgen, 
dass diese nicht wegrollen 
können. Dies gilt insbesonde-
re, wenn die Wege um diesen 
Stellplatz herum abschüssig 
sind. 

Das AG Magdeburg ent-
schied hierzu (Schaden-Praxis 
1999, 336):

„Wenn mit Rädern und 
Feststellbremse versehene 
Müllcontainer, die auf einem 
mit Rasenkantensteinen ein-
gefriedeten Containerstellplatz 
stehen, der zu einem Fußgän-
gerweg und einer Straße eine 
leicht abschüssige Zuwegung 
hat, bei starkem Wind gegen ein 
(ordnungsgemäß am Straßen-
rand) geparktes Kraftfahrzeug 

rollen, haftet der verkehrssiche-
rungsplichtige Grundstücksei-
gentümer für den eingetretenen 
Schaden. Es hätte ihm oblegen, 
den Containerstellplatz gegen 
rollende Container abzusichern, 
die auf dem abschüssigen Aus-
fahrtsweg zur Straße gelangen 
konnten.“

 RA Stephan Konrad 

Der BGH bestätigte in seinem 
Urteil vom 21. Juni 2018 (Az. 
VII ZR 173/16) die gravierende 
Rechtsprechungsänderung, 
welche sich aus dem Grundsat-
zurteil vom 22. Februar 2018 
(Az. VII ZR 46/17) ergibt.

Der aktuellen Entscheidung 
lag ein Rechtsfall zugrunde, in 

welchem die Parteien über die 
Berechtigung zur Kündigung 
sowie über das Vorhandensein 
von Mängel im Streit lagen. Der 
klägerischen Forderung auf 
Restwerklohn stand eine hilfs-
weise Aufrechnung mit einem 
Schadense rsa t zansp ruch 
wegen Mängeln gegenüber. 

Der BGH berief sich in seiner 
Entscheidung darauf, dass 
der Restwerklohnforderung 
dem Grunde nach zwar ein 
Schadensersatzanspruch der 
Beklagten gegenüberstehe, 
dieser in der Höhe hingegen 
weiterhin ungeklärt sei. Denn 
in der Berufungsinstanz wurde 
die Höhe des Vermögens-
schadens anhand der erfor-
derlichen, tatsächlich jedoch 
nicht angefallenen (Netto-)
Mängelbeseit igungskosten 
ermittelt. Mit dem Grundsatzur-
teil des BGH vom 22. Februar 
2018 hatte der Senat hingegen 
bereits unter Aufgabe seiner 
bisherigen Rechtsprechungs-
praxis entschieden, dass ein 
Auftraggeber, der den Mangel 
nicht beseitigen lässt, seinen 
Schadensersatzanspruch nach 
§§ 634 Nr. 4, 280, 281 BGB 
bzw. § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B 
nicht nach den iktiven Mängel-
beseitigungskosten berechnen 
darf. Dies soll zumindest für 
alle Werkverträge, die ab dem 
1. Januar 2002 geschlossen 
wurden, gelten.

Der BGH begründete seine 
Rechtsprechungsänderung 
damit, eine Überkompensation 
des Geschädigten verhindern 
zu wollen, da dieser im Wege 
des Schadensersatzes nicht 
besser stehen soll, als ohne 
den Schadenseintritt. Auf-
grund der bisherigen Recht-
sprechungspraxis konnte der 
Bauherr hingegen vergleichs-
weise hohe iktive Mängelbe-
seitigungskosten unter Abzug 
der Umsatzsteuer verlangen, 
obgleich die Benutzung und 
der Minderwert nur geringfügig 
betrofen waren. Auch ielen die 

Mängelbeseitigungskosten teils 
deutlich höher aus als der ver-
einbarte Werklohn.

Künftig ist die Rechtslage 
hingegen wie folgt: Soweit eine 
Mängelbeseitigung nicht statt-
gefunden hat, darf der werkver-
tragliche Schadensersatz nur 
noch anhand drei alternativer 
Methoden bemessen werden.

1. Anhand des geschätzten 
Minderwerts, das heißt im 
Wege einer Diferenz des hypo-
thetischen Wertes der Sache 
ohne Mangel im Vergleich zum 
tatsächlichen Wert der Sache 
mit Mangel

2. Anhand des konkreten 
Mindererlöses im Falle der Ver-
äußerung des Werks oder

3. Anhand der für das Werk 
vereinbarten Vergütung als 
Maximalbetrag, in Abhängigkeit 
dessen der Minderwert des 
Werks geschätzt wird.

Daneben kann der Bauherr 
im Falle einer in Auftrag gege-
benen Mängelbeseitigung 
und vor einer Begleichung die 
Befreiung von dieser einge-
gangenen Verbindlichkeit ver-
langen. Auch kann der Bauherr 
einen Vorschuss gemäß §§ 634 
Nr. 2, 637 BGB beanspruchen, 
wenn er die Mangelbeseitigung 
noch beabsichtigt. Allerdings 
muss die Mangelbeseitigung 
dann auch stattinden, damit 
der Bauherr keiner Rückzah-
lungsforderung ausgesetzt ist.

Die Grundsatzentschei-
dung des BGH wird künftig 
auf alle Bau-, Architekten- und  
lngenieur- sowie Bauträger-
verträge Anwendung inden, 
soweit diese als Werkvertrag 
einzustufen sind. Daraufhin 
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Wasserschadensanierung

Leckageortung | Trocknung | Schadensbehebung
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Gebäudesicherung | Demontage & Reinigung 

Wiederinstandsetzung

Rufen Sie uns an:
0761 / 38 95 60 - 17

Vermietung 
durch den
Fachmann

Die Neuvermietung Ihrer Immo-
bilie ist der einzige Zeitpunkt, 
zu dem Sie einen entscheiden-
den Einl uss darauf haben, wie 
harmonisch oder wie nerven-
aufreibend Ihr zukünftiges Miet-
verhältnis wird.

Überlassen Sie deshalb 
das Vermieten 
von Wohnraum 

unseren Spezialisten!

○ Kalkulation der zulässigen 
Höchstmiete gemäß der gesetz-
lichen Vorgaben und Mietspiegel

○ Prüfung der vorgeschriebenen 
Unterlagen für eine rechts-
sichere Vermietung

○ Professionelle Präsentation in 
Anzeigen und Internet

○ Durchführung von 
Besichtigungen in Einzel-
terminen zur Gewinnung eines 
persönlichen Eindrucks von 
Interessenten und Abstimmung 
mit Ihren Vorgaben

○ Bonitätsprüfung der 
 Gehaltsabrechnung, Ausweis, 

Wirtschaftsauskunft
○ geprüfter Mietvertrag

Denn wir kennen uns aus in 
Freiburg und Umgebung!

Eine sorgfältige 
Vermietung ist 
ihren Preis wert. 
Für Sie als 
Mitglied 
zu besonderen 
Konditionen
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sind in laufenden Gerichtsver-
fahren die werkvertraglichen 
Schadensersatzklagen unter 
Berücksichtigung der neuen 
Rechtsprechung umzustellen. 
Ausdrücklich nahm der BGH 

hingegen Kaufsachen von der 
Anwendbarkeit aus, so dass im 
Kaufrecht die Bemessung eines 
i ktiven Schadensersatzes wei-
terhin möglich bleibt.

Bauvertragsrecht Teil 8
Bauherren müssen Abnahmetermine und 

Zustandsfestestellungen ernst nehmen

Das neue Bauvertragsrecht ist 
am 1. Januar 2018 in Kraft getre-
ten und gilt für alle Verträge, die 
seit diesem Tag geschlossen 
werden. Das Bauvertragsrecht 
ist Teil des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB). Das BGB behan-
delte einen Bauvertrag bislang 
als normalen Werkvertrag. Weil 
privates Bauen aber erheblich 
komplexer ist, als beispielswei-
se eine Schuhreparatur, hat der 
Gesetzgeber das Werkvertrags-
recht neu strukturiert und in den 
Paragraphen 650a bis 650v 
„Bauvertrag“, „Verbraucherbau-
vertrag“, „Bauträgervertrag“ und 
„Architektenvertrag“ erstmals 
geregelt. Der Verband Privater 
Bauherren (VPB) informiert in 
dieser Serie über die Reform 
und ihre Vor- und Nachteile für 
private Bauherren.

Das neue Bauvertragsrecht 
enthält Verbesserungen für 
private Bauherren, aber auch 
problematische Regelungen, 
bei denen sie sehr aufpassen 
müssen, um ihre Rechte zu 
wahren. „Ein solches Thema ist 
die Neufassung der sogenann-
ten Abnahmei ktion“, erläutert 
VPB-Vertrauensanwalt Holger 
Freitag. „Diese besagt: Setzt 
nach Fertigstellung des Werks 

der Unternehmer den Bauher-
ren eine angemessene Frist 
zur Abnahme, und verweigern 
die Bauherren die Abnahme 
ohne Angabe von Mängeln oder 
erklären sie überhaupt nichts 
oder erscheinen erst gar nicht, 
dann i ngiert das Gesetz die 
Abnahme als erfolgt!“
Ist die neue Regelung gut für 
private Bauherren?

Diese Neuregelung ist nicht 
gut für private Bauherren, denn 
sie setzt sie unter enormen 
Zeitdruck. „Mit der Abnahme-
i ktion will der Gesetzgeber 
sicherstellen, dass Bauherren 
die Abnahme eines im Wesent-
lichen mangelfrei hergestellten 
Bauwerks nicht ungebührlich 
und zu Lasten der Baui rma 
hinauszögern“, erklärt Holger 
Freitag. „Außerdem sollen die 
Bauvertragsparteien in Zukunft 
miteinander bei der Abnahme 
kooperieren, damit diese zügig 
abgewickelt wird.“ 
Wo steht das im Gesetz? 

Die Abnahmei ktion ist in der 
neuen Fassung des § 640 Abs. 
2 BGB geregelt. 
So war das bisher...

Der Gesetzgeber hat mit der 
Einführung der Abnahmei ktion 
auf Probleme reagiert, die bis-
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lang Subunternehmer mit Gene-
ralunternehmern hatten. So 
konnten zum Beispiel Fenster-
bauer oder Parkettleger keinen 
Druck auf ihren gewerblichen 
Auftraggeber ausüben, um nach 
Fertigstellung ihres Gewerks 
dessen zeitnahe Abnahme zu 
erreichen. Der Generalunterneh-
mer hatte kein Interesse an der 
Abnahme, denn zwischen Fer-
tigstellung und Abnahme trugen 
immer noch die Subunterneh-
mer das Risiko: Neue Fenster 
und Parkettböden, die beim 
weiteren Ausbau beschädigt 
oder zerkratzt wurden, mussten 
weiterhin die Subunternehmer 
reparieren. An ihnen blieben die 
Schäden so lange hängen, bis 
sich der Generalunternehmer 
auf die Abnahme einließ. Mit 
der neuen Regelung können 
Subunternehmer nun die zügige 
Abnahme ihres Gewerks durch-
setzen. „Jetzt fallen allerdings 
auch die privaten Bauherren 
unter das neue Gesetz“, erklärt 
Holger Freitag. 

„Die Neuregelung spielt den 
Bauirmen in die Hände, denn 
sie setzt die Bauherren unter 
Zeitdruck“, erklärt der VPB-
Vertrauensanwalt. „Sobald das 
Werk fertiggestellt ist, kann der 
Unternehmer eine angemesse-
ne Frist zur Abnahme setzen. 

Angemessen dürften dabei im 
Schnitt zehn bis 14 Tage sein. 
Innerhalb dieser Zeit müssen 
die Bauherren den Bau entwe-
der abnehmen oder aber min-
destens ein Mangelsymptom 
nennen.“ Können sie das nicht, 
bekommen sie keinen Aufschub 
mehr. Der Bau gilt dann als 
abgenommen.

Diese Abnahmeiktion greift 
allerdings nur, wenn der Unter-
nehmer die Bauherren vorab 
über die Rechtsfolgen informiert 
hat. Das muss er in Textform 
tun. Dazu reicht aber schon eine 
E-Mail aus. „Bauherren sollten 
solche Schreiben in Zukunft also 
keinesfalls ignorieren“, warnt 
VPB-Vertrauensanwalt Frei-
tag. Im Gegenteil: Sie müssen 
umgehend klären, ob das Haus, 
das sie nun übernehmen sollen, 
auch tatsächlich fertig und män-
gelfrei ist. 

Darauf müssen Bauherren in 
Zukunft achten 

Im Idealfall haben die Bau-
herren den Baufortschritt 
regelmäßig vom unabhängigen 
Sachverständigen überwachen 
lassen. Dann wissen sie, welche 
Mängel während der Bauzeit 
aufgetreten sind und bei der 
Bauirma beanstandet wurden. 
„In solchen Fällen ist es meist 
kein Problem, beim Abnahme-

termin mit dem Bauunternehmer 
die noch nicht beseitigten Män-
gel zu benennen, angemessene 
Fristen zur Nachbesserung zu 
setzen und Restwerklohn in 
zutrefender Höhe einzubehal-
ten, sofern der Zustand des 
Bauwerks nicht zur Abnahme-
verweigerung berechtigt“, weiß 
Holger Freitag. Wer den Bau 
nicht regelmäßig checken ließ, 
der sollte das nun umgehend 
nachholen. Am fast fertigen 
Haus sind allerdings viele Bau-
teile nicht mehr zugänglich. 
Mängel, die sich unter Beton, 
Estrich oder Putz verbergen, 
entdeckt niemand mehr. Sie 
sind aber da und treten irgend-
wann zutage. Manchmal erst 
nach Ablauf der Gewährleis-
tungsphase. 

„Entdecken die Bauherren zur 
Abnahme einen Mangel und ver-
weigern die Abnahme, kann der 
Unternehmer verlangen, dass 
eine gemeinsame Zustandsfest-
stellung vorgenommen werden 
muss“, erklärt Rechtsanwalt 
Freitag. „Auch zu diesem Termin 
sollten Bauherren unbedingt 

erscheinen und zwar mit ihrem 
Sachverständigen. Tun sie das 
nämlich nicht, darf der Unter-
nehmer den Bauwerkszustand 
einseitig feststellen. Das heißt, 
er urteilt in eigener Sache. Jeder 
kann sich vorstellen, wie das 
ausgeht. Nur wenn die Bau-
herren kein Verschulden am 
Fernbleiben trift und sie das 
dem Unternehmer unverzüglich 
mitteilen, gilt das nicht. Aber 
Achtung: Auf diese Feinheiten 
muss der Bauunternehmer im 
Vorfeld nicht hinweisen!“ 

Private Bauherren brauchen 
also in Zukunft mehr denn je 
den eigenen unabhängigen 
Bausachverständigen, der sie 
bei fachlichen Auseinanderset-
zungen unterstützt und begleitet: 
Einmal bei der Abnahme selbst, 
wenn es darum geht, eventuelle 
Mängel zu rügen. Zum Zweiten 
bei der gemeinsamen Zustands-
feststellung auf der Baustelle. 
„Nur Experten“, gibt Holger 
Freitag zur bedenken, „können 
dabei auf Augenhöhe mit den 
Bauirmen sprechen.“

Vermieter dürfen die Kosten 
kleiner Reparaturen vertraglich 
auf die Mieter abwälzen — 
allerdings nicht unbegrenzt. Als 
Richtschnur gilt: Die gesamten 
Reparaturkosten in einem Jahr 
sollten sechs Prozent der Jah-
resbruttokaltmiete nicht über-
steigen.

Außerdem muss sich die ein-
schlägige Klausel im Mietver-
trag ("Kleinreparaturklausel") 
auf die Reparatur von Sachen 
beschränken, auf die Mieter 
direkt zugreifen können und die 
sie häuig benutzen (wie z.B. 
Lichtschalter). Ist die "Klein-
reparaturklausel" unwirksam, 
müssen Mieter für Reparaturen 
gar nicht zahlen.

Darauf hoften Berliner Mie-
ter, von denen der Vermieter 50 
Euro für die Reparatur des Kalt-
wasserabsperrhahns kassieren 
wollte. Die Klausel im Mietver-
trag sei unwirksam, meinten 
sie, weil sie ihnen (maximal) 

120 Euro für jede Kleinrepara-
tur aufbürde. Dieser Betrag sei 
unangemessen hoch, da könne 
von "Kleinreparatur" nicht mehr 
die Rede sein.

Doch das Amtsgericht 
Berlin-Schöneberg entschied 
den Streit zu Gunsten des 
Vermieters (106 C 46/17). Die 
Klausel sei wirksam, erklärte 
das Gericht. Eine vertragliche 
Obergrenze von 120 Euro pro 
Reparatur sei noch akzeptabel. 
Der Austausch eines Kaltwas-
serabsperrhahns sei der typi-
sche Fall einer Kleinreparatur. 
Kaltwasserhähne gehörten 
zu den Teilen der Mietsache, 
auf die (nur) die Mieter Zugrif 
hätten. Daher verlange der Ver-
mieter zu Recht Ersatz für die 
Reparaturkosten.

Urteil des Amtsgerichts Ber-
lin-Schöneberg vom 03.08.2017 
- 106 C 46/17

onlineurteile.de

"Kleinreparaturklausel" 
im Mietvertrag
Ein Höchstbetrag von 120 Euro für eine vom
Mieter zu zahlende Reparatur ist zulässig
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O.W. Pink Immobilien e.K. 

 Hausverwaltung
für Freiburg und Südbaden

Ossi W. Pink  Staatl. gepr. Betriebswirt

Engesserstr. 3, 79108 Freiburg,  0761.34171
Fax 35028, E-Mail: pinkow@versanet.de, www.pink-ow.de

Zuverlässig & fachkundig für
Mietverwaltung & Wohnungseigentum
Rufen Sie uns unverbindlich an.

Jahre

Hausverwaltung

Bezirksleiter Marco Bruder

Tel. 0761 - 36887-24 

Marco.Bruder@LBS-SW.de

Hohe Abindung 
für Auszug
Ex-Mieter fordern trotzdem Schadenersatz wegen 

angeblich vorgetäuschten Eigenbedarfs

Fast 30 Jahre hatte das 
Ehepaar in einer 97 Quad-
ratmeter großen Wohnung in 
München gewohnt und dafür 
in den letzten Jahren 913 Euro 
Kaltmiete gezahlt. Im Januar 
2016 kaufte Herr S die Eigen-
tumswohnung. Mit dem neuen 
Vermieter schloss das Ehepaar 
eine "Vereinbarung über die 
Aufhebung und Beendigung 
des Mietverhältnisses". Bis 
zum Jahresende sollten die 
Mieter ausziehen — dafür wink-
te ihnen eine Abindung von 
15.000 Euro.

Schon am 29.11.2016 gab 
das Ehepaar die Mietsache 
zurück und zog nach Augs-
burg. Der Zeitgewinn von 
einem Monat war S weitere 
6.000 Euro wert. Er erhöhte die 
Abindung um diesen Betrag 
und verkaufte Anfang 2017 die 
unvermietete Wohnung weiter. 
Nun fochten die ehemaligen 

Mieter die Aufhebungsverein-
barung an: Sie hätten ihr nur 
zugestimmt, weil Herr S Anfang 
2016 Eigenbedarf für seinen 
Vater angemeldet habe, der 
nach München zurückziehen 
wolle. Ofenkundig sei das nur 
vorgetäuscht gewesen.

Das Ehepaar meinte, Herr S 
schulde ihm Schadenersatz: 
nämlich die Diferenz zwischen 
der früheren Kaltmiete und 
der Miete, die es für eine ver-
gleichbare Münchner Wohnung 
heute zahlen müsste. Berech-
net auf zehn Jahre kamen die 
Ex-Mieter auf eine Summe von 
über 100.000 Euro. Lächerlich 
fand Herr S diese Forderung: 
Die Eheleute hätten das Miet-
verhältnis aus freien Stücken 
beendet. Er habe zwar mal 
erwähnt, eventuell würde sein 
Vater einziehen. Aber eine 
Eigenbedarfskündigung habe 
er nie erwogen oder angekün-

Gebäudeversicherung

Integrierte Mietausfallversicherung ist umlagefähig
Wenn größere Schäden an 

einem Mietshaus entstehen, 
dann ist oftmals nicht nur die 
Reparatur kostspielig. Es kön-
nen auch Mietausfälle drohen, 
welche die inanziellen Ein-
bußen dann massiv erhöhen. 
Daher freuen sich Vermieter 
darüber, dass zahlreiche 
Gebäudeversicherer auch den 
aufgrund des Schadens am 
Gebäude eintretenden Mietaus-
fall mitversichern. 

Viele Mieter sind jedoch der 
Aufassung, dass der Mietaus-
fall alleinige Sache des Ver-
mieters sei und daher auch von 
diesem inanziert werden müss-
te. Bei der Betriebskostenab-
rechnung müsse daher bei der 
Prämie für die Gebäudeversi-
cherung der auf den Mietausfall 
anfallende Teil herausgerech-
net werden.

In seinem Urteil vom 6. Juni 
2018 (VIII ZR 38/17) hat der 
BGH solchen Forderungen nun 
einen Riegel vorgeschoben. 

Der Mietausfall aufgrund eines 
Gebäudeschadens sei ein 
typischer Bestandteil eines Ver-
sicherungsfalls der Gebäude-
versicherung. Daher sei in den 
marktüblichen Versicherungen 
auch der Mietausfall mitversi-
chert. Anders als bei separaten 
Versicherungen gegen Mietaus-
fall sei der hierfür theoretisch 
anfallende Kostenanteil der 
Gebäudeversicherung daher 
auch im Rahmen der Betriebs-
kostenabrechnung umlage-
fähig. Dies folge auch schon 
daraus, dass diese integrierte 
Mietausfallversicherung auch 
den Mietern zugutekomme. 
Denn sollte ein Mieter leicht 
fahrlässig einen Schaden an 
dem Mietshaus verursachen, 
müsste er eigentlich auch für 
die Reparatur und die durch 
den Schaden entstandenen 
Mietausfälle aufkommen. Da 
die Mieter die Prämien über die 
Betriebskosten jedoch mitinan-
zieren, besteht auch ein kon-

kludenter Regressverzicht des 
Versicherers gegenüber den 
Mietern, so dass die Versiche-
rung die von ihnen erbrachten 
Versicherungsleistungen nicht 
von den Mietern einfordern 
kann.

Tipp von Gerold Happ
Geschäftsführer Immobilien- 

und Umweltrecht bei Haus & 
Grund Deutschland:

Nach diesem Urteil des BGH 
sollten Sie als Vermieter prüfen, 
ob Ihre Gebäudeversicherung 
bereits eine Erstattung der 
Mietausfälle beinhaltet. Ande-
renfalls sollten Sie überlegen, 
ob – auch zum Schutz der Mie-
ter – die Vertragskonditionen 
angepasst werden können.

Das leisten integrierte 
Mietausfallversicherungen

Sie ersetzen üblicherweise 
den Mietverlust, der entsteht, 
wenn ein durch die Gebäu-
deversicherung abgedeckter 
Schadensfall (etwa durch 

Leitungswasser, Rohrbruch, 
Sturmschäden, Brand, Blitz-
schlag oder Explosion) eintritt, 
eine Wohnung eine Zeitlang 
unbewohnbar macht und somit 
die Minderung oder den Ausfall 
der Mietzahlungen verursacht. 
Der Versicherer zahlt dann 
entweder bis der Schaden 
behoben ist oder bis zu einer 
individuell vereinbarten Höchst-
dauer. Üblich sind hier zwölf 
Monate. Manchmal wird ein 
Selbstbehalt vereinbart. Miet-
ausfälle durch Leerstände oder 
zahlungsunfähige Mieter sind 
in einer integrierten Mietausfall-
versicherung nicht abgesichert. 

Eine integrierte Mietaus-
fallversicherung kann auch 
für Selbstnutzer interessant 
sein: Ist die eigene Wohnung 
durch einen Gebäudeschaden 
für eine gewisse Zeit nicht 
bewohnbar, dann erstattet die 
Versicherung den ortsüblichen 
Mietwert einschließlich fortlau-
fender Nebenkosten.
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digt.
Das Amtsgericht München 

gab ihm Recht und wies die 
Klage auf Schadenersatz 
ab (432 C 1222/18). Dass 
der Vermieter Eigenbedarf 
vorgetäuscht habe, hätten 
die ehemaligen Mieter nicht 
belegt. Dafür gebe es weder 
neutrale Zeugen, noch andere 
Beweismittel. Außerdem setze 
Schadenersatz einen Vermö-
gensschaden voraus. Den 
Mietern sei aber durch die Auf-

lösung des Mietvertrags kein 
i nanzieller Schaden entstan-
den, im Gegenteil: Sie hätten 
davon erheblich proi tiert.

Weil er die Wohnung unver-
mietet besser verkaufen konn-
te, habe Herr S den Mietern 
eine sehr großzügige Abstands-
zahlung von 17 Monatsmieten 
angeboten. Darüber hinaus 
habe der Vermieter auf Schön-
heitsreparaturen verzichtet und 
die Kaution sehr schnell zurück-
gezahlt. Dass die Eheleute nun 

- wenn sie in München wieder 
eine Wohnung mieten würden, 
was gar nicht beabsichtigt sei - 
mehr Miete zahlen müssten, 
stelle keinen i nanziellen Ver-
lust dar.

Das Ehepaar beklage, nun 
nicht mehr in München zu 
wohnen. Dieser Umstand stelle 
jedoch auch keinen Vermö-
gensschaden dar. Indem sie 
mit dem Vermieter eine erheb-
liche Abi ndung vereinbarten, 
hätten die Mieter auf Aus-

gleichsansprüche verzichtet. 
Die Vereinbarung drücke den 
Willen beider Parteien aus, alle 
gegenseitigen Ansprüche zu 
regeln und Streit zu vermeiden.

Urteil des Amtsgerichts Mün-
chen vom 29.03.2018 - 432 C 
1222/18

onlineurteile.de

Nachdem das Mietverhält-
nis beendet war, kam es zum 
Streit: Der Vermieter forderte 
vom Mieter Schadenersatz, 
weil er keine Schönheitsre-
paraturen durchgeführt hatte. 
Diese Forderung stützte der 
Vermieter auf eine (im Ver-

tragsformular vorgegebene) 
Klausel im Mietvertrag: "Bei 
seinem Auszug hat der Mieter 
die Mieträume in sauberem 
und renoviertem Zustand und 
mit allen   Schlüsseln zurück-
zugeben  ".

Das Landgericht Berlin 

Renovieren vor Auszug?
"Der Mieter hat die Mieträume in sauberem und 
renoviertem Zustand" zurückgeben

Feuchter Keller, frisch lackiert
Falsche Angabe im Maklerexposé berechtigt die Käuferin zum Rücktritt vom Kaufvertrag

Frau W kaufte für 119.000 
Euro ein kleines Häuschen aus 
den fünfziger Jahren — "kom-
plett saniert", behauptete der 
Makler in seinem Maklerexpo-
sé. Die Eigentümer hätten neue 
Leitungen verlegen lassen. Das 
Dach sei gedämmt worden, 
zudem sei "das Haus unterkel-
lert (trocken)". Mit den Eigentü-
mern, einem Ehepaar, hatte die 

Käuferin das Objekt besichtigt 
und ausdrücklich gefragt, ob 
der Keller wirklich trocken sei. 
Frau W konnte nichts Abwei-
chendes feststellen, weil die 
Eigentümer die feuchten Keller-
wände vor dem Besichtigungs-
termin weiß gestrichen hatten.

Nach dem Einzug bemerkte 
sie bald, dass man sie übers 
Ohr gehauen hatte. Der Keller 

war so durchfeuchtet, dass es 
unmöglich war, hier Gegen-
stände aufzubewahren. Aus 
diesem Grund zog die Käufe-
rin vor Gericht und verlangte, 
das Geschäft rückgängig zu 
machen. Das Oberlandesge-
richt billigte ihr nur eine geringe 
Kürzung des Kaufpreises zu: In 
Gebäuden dieses Alters seien 
Wände und Fußböden im Keller 
immer feucht, das stelle keinen 
Sachmangel des Hauses dar.

Dass dieser Zustand für die 
Bauzeit typisch ist, räumte auch 
der Bundesgerichtshof ein (V 
ZR 256/16). Dennoch gaben 
die Bundesrichter Frau W 
Recht: Da im Verkaufsexposé 
des Maklers ausdrücklich zuge-
sichert werde, dass der Keller 
trocken sei, könne die Käuferin 
erwarten, dass dies zutref e. 
Die Verkäufer müssten sich die 
Aussage des Maklers zurech-
nen lassen. Obendrein hätten 
sie Frau W vorsätzlich über die 
Feuchtigkeitsschäden im Keller 
getäuscht.

Das Ehepaar bei der Besich-
tigung erfahren, dass die Kauf-
interessentin großen Wert auf 

einen trockenen Keller legte. 
Da Frau W die Feuchtigkeits-
schäden wegen des frischen 
Anstrichs nicht erkennen konn-
te, hätten die Verkäufer diese 
Schäden of enbaren müssen. 
Sie könnten sich nicht darauf 
berufen, dass Frau W bei so 
einem alten Haus mit einem 
feuchten Keller hätte rechnen 
müssen. Denn das Ehepaar 
habe gewusst, dass im Makler-
exposé das Gegenteil behaup-
tet wurde.

Darauf vertraute Frau W und 
sei durch den frischen Anstrich 
darin bestärkt, d.h. getäuscht 
worden. Daher habe die Käu-
ferin das Recht, sich vom Kauf-
vertrag zu lösen. Die Verkäufer 
müssten den Kaufpreis zurück-
zahlen und schuldeten Frau W 
darüber hinaus Ersatz für die 
Maklerkosten, die Notarkosten, 
die Kosten des Grundbuchamts 
und die Umzugskosten.

Urteil des Bundesgerichts-
hofs vom 19.01.2018 - BGH, 
Urteil vom - V ZR 256/16

onlineurteile.de
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Recht

Für Haus & Grund 

Mitglieder ausgesucht

Das spezielle  

Vermieter-Rechtsschutzangebot

Angebote unter 

Tel.: 0761-208 88 57

oder www.get-service.de
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Mülltonnen vor dem 
Küchenfenster
Ein hässlicher Anblick beeinträchtigt die Gebrauchs- 

tauglichkeit einer Wohnung nur "unerheblich"

Die Mietwohnung liegt im 
Erdgeschoss und auf der Hof-
seite des Hauses. Als der Mie-
ter vor Jahren den Mietvertrag 
schloss, standen die Müll- und 
Biotonnen an einem Haus-
eingang zur Straße hin, weit 
entfernt von seiner Wohnung. 
Dann ließ der Hauseigentümer 
die Vorderseite des Gebäudes 
und den Hof umgestalten.

Danach standen im Hof — 
zehn Meter vor dem Küchen-
fenster des Mieters — sieben 
Mülltonnen, drei Biotonnen und 
zwei gelbe Tonnen. Obendrein 
wurde der Hauseigentümer 
durch eine kommunale Sat-
zungsänderung verplichtet, 
zusätzlich Behälter für Alt-
papier aufzustellen. So kam 
noch eine blaue Tonne dazu. 
Der Mieter war ob der neuen 
Aussicht wenig erbaut. Der 
Mülltonnenbereich im Hof stel-
le einen Mangel der Mietsache 
dar, erklärte er — und minderte 
die Bruttomiete.

Zu Unrecht, entschied das 
Amtsgericht Brandenburg auf 
die Klage des Vermieters hin 
(31 C 156/16). Nachteilige Ver-

änderungen des Wohnumfelds 
stellten nur dann einen Mangel 
dar, wenn sie die Gebrauchs-
tauglichkeit der Mietsache 
erheblich beeinträchtigten. Bei 
einem Ortstermin habe das 
Gericht jedoch keine unange-
nehmen Gerüche oder stören-
den Geräusche wahrnehmen 
können. Der Tonnenbereich sei 
auch nicht verwahrlost.

Dass nun der Ausblick von 
der Wohnung aus nicht mehr 
so schön sei wie vorher, sei 
kein erheblicher Mangel. So 
eine Veränderung rechtfertige 
keine Mietkürzung. Jedem Mie-
ter müsse klar sein, dass Abfall 
entsorgt werden müsse und 
die benötigte Anzahl der Ton-
nen im Laufe der Zeit anstei-
gen könne. Wer rein optisch 
den "Status quo" sichern wolle, 
müsse dies im Mietvertrag 
(per "Beschafenheitsvereinba-
rung") ausdrücklich festhalten.

Urteil des Amtsgerichts Bran-
denburg vom 13.10.2017 - 31 
C 156/16

onlineurteile.de

erklärte die Regelung für 
unwirksam und wies die Zah-
lungsklage des Vermieters 
ab (65 S 338/16). Die Klau-
sel erwecke beim Mieter den 
Eindruck, als müsse er die 
Wohnung vor dem Auszug auf 
jeden Fall renovieren — und 
zwar unabhängig von ihrem 
Zustand, also vom Grad der 
Abnutzung. Dieses Verständ-
nis der Vertragsklausel sei 
jedenfalls aus Sicht eines 
durchschnittlich informierten 
Mieters naheliegend.

Lege man die Klausel daher 
so aus, werde hier der Mieter 
vertraglich zur Endrenovierung 
verplichtet und gleichzeitig 
dazu, laufende Schönheits-
reparaturen durchzuführen. 
Diese Kombination benachteili-
ge den Mieter unangemessen.

Auch wenn es zulässig sei, 
die laufenden Schönheits-

reparaturen auf den Mieter 
abzuwälzen, seien die beiden 
Formularklauseln zusammen 
genommen unwirksam. Da 
sie zusammen gehörten, sei 
wegen der unwirksamen End-
renovierungsklausel auch die 
Klausel unzulässig, die dem 
Mieter Schönheitsreparaturen 
aufbürde.

Urteil des Landgerichts 
Berlin vom 27.01.2017 - 65 S 
338/16

onlineurteile.de
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Elektro Meßmer GmbH

Die Experten für Ihre Elektroanlagen
• Elektroinstallationen
• Sprech- und Rufanlagen
• Antennenanlagen

 • Alarmanlagen
 • Telefonanlagen
 • Wartung und Service

Sternwaldstraße 13
Tel.: 0761 / 77 96 7
info@elektro-messmer.de

79102 Freiburg
Fax: 79 61 01

www.elektro-messmer.de

Elektrobetriebe
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E-Mobilität powered by elektro-ullmann.de

Wir installieren Ihre E-Tankstelle  
für Ihre Elektromobilität.

E-Mobilität powered by elektro-ullmann.de

Steuer

Immobilienschenkung

Wenn die Steuer zum Verkauf zwingt …
Herbert M. ist Eigentümer 

eines Mehrfamilienhauses 
in der Münchner Innenstadt, 
nahe dem Marienplatz. Vor 

mehr als zwanzig Jahren hat er 

das Gebäude von seiner Oma 
übernommen. Heute beindet 
sich auf jeder der sechs Etagen 
eine Wohnung. Die langjähri-

gen Mieter zahlen jeweils rund 

500 Euro. Sie fühlen sich wohl 
hier, auch wenn das Haus mitt-
lerweile in die Jahre kommt. 
Nun möchte Herbert M. sein 
Immobilieneigentum aus Alters-
gründen gerne an seine Tochter 
weitergeben. Und damit haben 
die beiden ein Problem, näm-
lich die Schenkungsteuer.

Die Ermittlung des steuerli-
chen Wertes – eine Hilfskonst-
ruktion

Ihre Höhe bemisst sich nach 
dem Verwandtschaftsver-
hältnis, der Steuerklasse des 
Beschenkten und dem Wert 
der Immobilie. Für das unge-
teilte Mehrfamilienhaus wird 
der steuerliche Wert nach dem 
sogenannten Ertragswertver-
fahren ermittelt. Ausgangspunkt 
der Bewertung der Immobilie 
ist zwar aufgrund der gesetzli-
chen Vorgaben der Stichtags-
zustand. Dennoch sieht das 
Gesetz vor, dass die tatsächlich 
vereinnahmten Mieten mit der 
ortsüblichen Miete zu verglei-
chen ist. Weicht diese um mehr 
als 20 Prozent nach oben oder 
auch nach unten ab, ist die 
ortsübliche Miete anzusetzen. 
Sie beträgt in der Innenstadt 
von München sicherlich schon 
16 bis 20 Euro pro Quadratme-
ter.

Für Familie H. bedeutet die-
ses Verfahren: Durch diese 
Berechnungsgrundlage erhöht 
sich der steuerliche Wert des 
Gesamtgebäudes von drei 
Millionen auf rund 3,6 Millio-
nen Euro, ohne dass Herbert 
M. die Mieten tatsächlich 
vereinnahmt. Dafür ist in der 
Steuerklasse I ein Steuersatz 
in Höhe von 19 Prozent fällig, 
also 684.000 Euro. Die Kosten 
für notwendige Sanierungs-
maßnahmen würden sich 

auf zusätzliche 400.000 bis 
500.000 Euro belaufen. Beide 
Posten zusammen können 
Vater und Tochter beim besten 
Willen nicht auf Anhieb stem-
men. Auch die Perspektive, die 
Mieten in den Wohnungen nach 
und nach anzuheben, hilft ihnen 
wenig. Die aktuellen Mieten 
liegen so weit unter den orts-
üblichen Mieten, dass es viele 
Jahre dauern würde, deren 
Niveau zu erreichen. Als Basis 
für ein Finanzierungskonzept 
ist das zu wackelig. Herbert M. 
und seine Tochter haben nur 
eine Möglichkeit – nämlich das 
langjährige Familieneigentum 
zu verkaufen.

Fälle wie diesen hat Agnes 
Fischl immer wieder auf dem 
Tisch. Die Münchner Fachan-
wältin für Erbrecht und Part-
nerin der Kanzlei convocat 
GbR ist aktives Mitglied im 
Steuerausschuss von Haus & 
Grund Deutschland. Sie kämpft 
für eine Reform der Schen-
kung- und Erbschaftsteuer. 
„Die steuerliche Bewertung von 
Immobilieneigentum ist schlicht 
ungerecht“, betont sie. In Fällen 
wie dem von Familie M. sei klar, 
was passieren werde: Der neue 
Eigentümer des Gebäudes 
werde auf jeden Fall mittel- bis 
langfristig versuchen, die Mieter 
aus den Wohnungen heraus-
zubekommen, damit er die 
Mieten erhöhen kann. „Damit 
verschwindet dann ein weiteres 
Haus, das bislang für Otto-
Normal-Verbraucher erreichbar 
war, vom Markt. Letztlich leistet 
die Schenkungsteuer der Miet-
preistreiberei Vorschub.“

Reform nach dem Vorbild 
Unternehmerbegünstigung

Aus Sicht der Juristin könn-
ten Immobilieneigentümer im 
Erbschafts- und Schenkungs-
falle ähnlich begünstigt werden 
wie Unternehmer: Wenn ein 
Unternehmen an die nächste 
Generation übergeben wird und 
der Beschenkte die Lohnsum-
me nicht verändert, dann wird 
er steuerlich begünstigt. Über-
tragen auf Immobilieneigentum 
könnte dies heißen: Wenn ein 
Eigentümer seine Immobilie 
an einen Familienangehörigen 
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• Fensterbänke in Naturstein
für Neu- und Altbauten

• Treppen, Haussockel, 
Torbögen aus Naturstein

• Balkonsanierung
• Bau- und Gartenplastik 

nach eigenen Entwürfen
• Restauration von Bauzier

und Baudenkmalen aus Stein

gutmann   steinmetz • bildhauer • restaurator
Martin Gutmann   info@steinmetz-gutmann.de

Elsässerstraße 7 Nägelseestraße 2
79346 Endingen 79288 Gottenheim
tel.: 0 76 42 / 32 78 tel.: 0 76 65 / 94 29 556

Ihr Fachmann für Natursteinarbeiten
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Steinmetz / Bildhauer

Gottlieb-Daimler-Str.10

7 9 2 1 1  D e n z l i n g e n

Telefon (0 76 66) 56 38

Telefax (0 76 66) 84 28

info@ringwald-holzbau.de

www.ringwald-holzbau.de

Neue Dachstühle

Dachsanierungen

Altbausanierungen

Aufstockungen

Balkonsanierung

Balkone

Flachdächer

Holzhäuser

Holzfassaden

Wärmedämmung

Dachfenster

Vordächer

Carports

Gauben

Mit Holz und mit uns, dem Meisterbetrieb ganz in Ihrer Nähe.

Natürlich wohnen, gesund leben.

Holzbau Dachdeckerei

Hubert Ringwald

Z I M M E R E I  •  H O L Z T R E P P E N
S O L A R F A C H B E T R I E B

www.hasler-holztreppen.de

info@hasler-holztreppen.de

Tel.: 0761 / 89 69 400 

Fax: 0761 / 89 69 419

Türkheimer Straße 1 

79110 Freiburg

Steuer

Reform der Grundsteuer
Welcher Vorschlag setzt sich durch?

weiterreicht und dieser bei-
spielsweise zehn Jahre lang 
die Miete nicht erhöht, könnte 
er vergleichbar dem Unterneh-
mer begünstigt werden. „Im 
Ergebnis würde eine solche 

Reform zur Sicherung von sozi-
al verträglichen Mieten führen“, 
unterstreicht Agnes Fischl.

Eva Neumann 

Bundesverfassungsgericht 
hat am 10. April 2018 die bishe-
rige  Erhebung der Grundsteuer 
für verfassungswidrig erklärt. 
Dieser Urteilsspruch war erwar-
tet worden und hat daher nicht 
überrascht. Die Politik ist jetzt 
gefordert, innerhalb der vom 
Gericht genannten Fristen eine 
reformierte Grundsteuer zu ent-
wickeln.

Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts

Das Bundesverfassungs-
gericht begründete seine 
Entscheidung damit, das die 
veralteten Einheitswerte, die die 
Basis für die Berechnung der 
Grundsteuer sind, zur Verzer-
rung der Grundsteuerbelastung 
der Steuerzahler untereinander 
führen. Gleichwertige Immobili-
en werden unterschiedlich hoch 
besteuert, weil die Einheitswer-
te seit 1964 nie mehr der Wer-
tentwicklung angepasst wurden 
und je nach Gebäudeart sich 
dadurch erhebliche Verzerrun-
gen ergeben haben.

Trotz der festgestellten Ver-
fassungswidrigkeit gilt das 
geltende Recht bis zum 31. 
Dezember 2024 fort. Für die 
Neuregelung ordnete das 
Bundesverfassunsgericht eine 
kurze, zweistuige Frist an. Der 
Gesetzgeber ist bis zum 31. 
Dezember 2019 aufgefordert, 
eine Neuregelung zu erarbei-
ten. Sollte dies nicht gelingen, 
kann ab 2020 keine Grundsteu-
er mehr erhoben werden. Soll-
ten sich Bund und Länder bis 
spätestens zum 31. Dezember 
2019 auf neue Bewertungsre-
geln geeinigt und eine Neure-
gelung bis zu diesem Zeitpunkt 
verabschiedet haben, sollen die 
alten Regelungen noch längs-
tens weitere fünf Jahre gelten, 

maximal jedoch bis Ende 2024.

Neuregelung notwendig
Von der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts 
sind Eigentümer und Mieter 
gleichermaßen betrofen, da 
die Grundsteuer auf die Neben-
kosten bei der Miete umgelegt 
wird. Im Moment kann keiner 
voraussagen, wie sich eine 
Neuregelung beim einzelnen 
Steuerzahler auswirken wird. 
Zwar gibt es eine Absichtserklä-
rung der Politik, dass die neue 
Grundsteuer aufkommensneu-
tral sein soll. Allerdings kann 
dies nur bis zur Ebene der 
einzelnen Gemeinde gelingen, 
d.h. durch die Festlegung eines 
neuen Hebesatzes für die refor-
mierte Grundsteuer kann man 
das gleiche Einnahmenniveau 
wie bisher bei der Gemeinde 
erzielen.

Aufkommensneutralität für 
alle Steuerzahler herzustellen 
wird allerdings nicht gelingen. 
Es wird Gewinner und Verlierer 
der Reform geben. Es ist daher 
notwendig, eine Reformvariante 
zu inden, die möglichst wenige 
Verlierer hinterlässt, einfach 
und wenig streitanfäliig ist und 
es muss zudem sichergestellt 
werden, dass die Steuerbe-
lastung durch die Grundsteuer 
aufgrund steigender Immobi-
lienwerte in der Zukunft nicht 
automatisch wächst.

Reformmodelle im Überblick
Momentanwird vor allem über 

drei Reformmodelle diskutiert, 
das Bodenwertmodell, das 
Kostenwertmodell und das Flä-
chenmodell.

Bodenwertmodell: Bei 
diesem Modell wird auf den 
Wert des Grund und Bodens 
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Fliesenbau

FLIESENBAU - STEIERT
Aktion: Das barrierefreie Seniorenbad

→ sowie Fliesenarbeiten aller Art
Fordern Sie Ihr kostenloses Angebot an!

March: 07665 - 9 56 98

Steuer

abgestellt (Grundstücksläche x 
Bodenrichtwert in der Gemein-
de). Es spielt keine Rolle, ob 
das Grundstück bebaut ist oder 
nicht. Als Vorteil dieser Variante 
wird die einfache Umsetzung 
genannt. Doch nicht überall 
liegen Bodenrichtwerte in der 
Gemeinde lächendeckend vor.

In ländlichen Gebieten rei-
chen die Verkaufsfälle nicht 
immer aus, um für alle Gemein-
den Bodenrichtwerte ermitteln 
zu können. Dann müssen 
mit viel Aufwand Ersatzwerte 
berechnet werden, die sehr 
streitbefangen sein dürften. 
Beim Bodenwertmodell droht 
zudem ein starker Belastungs-
anstieg in der Zukunft, wenn die 
Bodenrichtwerte,wie zu erwar-
ten ist, weiter steigen.

Kostenwertmodell
Das Kostenwertmodell setzt 

sich aus ermitteltem Bodenwert 
(Grundstucksläche x Boden-
richtwert in der Gemeinde) und 
Gebäudewert (Bruttogrundlä-
che x pauschale Herstellungs-
kosten, die unter anderem von 
Nutzung, Gebäudeart und Bau-
art abhängig sind) abzüglich 
Alterswertminderung zusam-
men. 

Es ist davon auszuge-
hen, dass es aufgrund der 
Berücksichtigung von Boden-
richtwerten häuig zu einem 
starken Anstieg der Bemes-
sungsgrundlage gegenüber den 
heutigen Einheitsrichtwerten 
kommen wird, wie es auch eine 
Umfrage unten den baden-
württembergischen Mitgliedern 
belegt. Daher ist es fraglich, ob 

Länder und Gemeinden über 
neue Steuermesszahlen bzw. 
neue Hebesätze angemessen 
gegensteuern können bzw. 
wollen. Insoweit sind Zweifel 
angebracht, ob die Aufkom-
mensneutralität tatsächlich wie 
zugesagt erreicht wird.

Da beim Kostenwertmodell an 
die Bodenrichtwerte angeknüpft 
wird, kommt es, wie auch beim 
Bodenwertmodell, aufgrund der 
wohl auch weiterhin steigenden 
Grundstückspreise zu automati-
schen Steuererhöhungen, selbst 
wenn der Gemeinderat keine 
Erhöhung des Hebesatzes 
beschließt. Dies führt dazu, dass 
die Belastung automatisch und 
ohne weiteres Zutun der Politik - 
also ohne öfentliche Diskussion 
und politischen  Beschluss im 
Gemeinderat - steigt.

Zudem ist das Kostenwert-
modell relativ aufwendig zu 
ermitteln. So müssen beispiels-
weise bei der Gebäudebewer-
tung weitere Angaben über die 
Gebäudeart gemacht werden, 
die bei der Verwaltung häuig 
nicht vorliegen. Aufgrund der 
vorgesehenen Alterswertmin-
derung der Gebäude von bis zu 
70 Prozent dürften Neubauten 
im Vergleich zu Bestands-
bauten benachteiligt werden. 
Das konterkariert die geplante 
Wohnraumofensive, die 1,5 
Millionen neue Wohnungen 
und Eigenheime schafen soll.

Flächenmodell: 
Das Flächenmodell dürfte 

derzeit das einfachste und 
transparenteste der diskutier-
ten Modelle sein, da es an 
bereits bekannte Flächengrö-
ßen anknüpft, so dass keine 
aufwendige Neubewertung 
stattinden muss. Das Modell 
ist auch transparent, da es 
praktisch jedem Bürger ermög-
licht, seine Grundsteuerschuld 
selbst zu berechnen. Das viel-
leicht mit wichtigste Argument, 
dass für das Flächenmodell 
spricht, ist die Tatsache, dass 
es das einzige Modell ist, das 
keine automatischen Steu-
ererhöhungen zulässt. Eine 
höhere Belastung durch die 
Grundsteuer ist ln diesem Fall 
nur möglich, wenn der Gemein-
derat über einen höheren 
Hebesatz entscheidet. Dafür 
muss er sich aber öfentlich 

rechtfertigen und politische 
Mehrheiten organisieren. Das 
ist für die Bürger ein Schutz vor 
weiteren Mehrbelastungen.

Diskussion um 
Reformmodelle

Nachdem sich bislang in 
der Hauptsache nur die Bun-
desländer um eine Reform 
der Grundsteuer, und das 
schon mittlerweile seit über 
20 Jahren, befasst haben, 
hat jetzt auch die Bundesre-
gierung erklärt, dass an einer 
Neuregelung der Grundsteuer 
innerhalb der vom Bundes-
verfassungsgericht gesetzten 
Fristen gearbeitet wird. Bei der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
geht man davon aus, dass das 
bisher von den meisten Bun-
desländern favorisierte Kos-
tenwertmodell möglicherweise 
nicht zu halten ist, wenn die 
Umsetzung hierfür tatsächlich 
zehn Jahre dauern sollte, das 
Bundesverfassungsgericht aber 
Ende 2024 als spätesten Zeit-
punkt für eine neue Grundsteu-
er benannt hat.

Die Bundesländer Bayem 
und Hamburg haben sich 
bereits vor dem Richterspruch 
aus Karlsruhe gegen das 
Kostenwertmodell ausgespro-
chen und das Flächenmodell 
favorisiert. Mittlerweile spre-
chen auch Niedersachsen und 
Nordrheln-Westfalen davon, 
dass das Kostenwertmodell 
doch sehr aufwendig sei und 
man eine einfachere Variante 
suchen sollte. Auf die neuen 
Verhandlungen über eine 
Grundsteuerreform zwischen 
den Ländern und mit dem Bund 
darf man gespannt sein.

Appell an die baden-württem-
bergische Finanzministerin

Wie die neue Grundsteuer 
aussehen wird, hängt weit-
gehend von dem Votum der 
Bundesländer ab und damit 
auch davon, wie sich die 
baden-württembergische Lan-
desregierung entscheidet. 
Der baden-württembergische 
Steuerzahlerbund hat daher 
an Finanzministerin Sitzmann 
appelliert, sich für das Flächen-
modell einzusetzen.

Das Flächenmodell ist ein 
einfaches und transparentes 
Verfahren, dass zudem sicher-
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stellt, dass es künftig nicht zu 
automatischen Höherbelas-
tungen von Eigentümern und 
Mieter durch Wertsteigerung 

der Immobilie fuhrt. Im Übrigen 
sprach sich Baden-Württem-
berg bereits in früheren Jahren 
für das Flächenmodell aus.

Es wäre wünschenswert, 
wenn die derzeitige Landesre-
gierung wieder zu der dama-
ligen Auf assung des Landes 

Baden-Württemberg zurück-
kehren würde.

Quelle: Bund der Steuerzahler

Auswege aus dem Sanierungsstau bei 
Wohnungseigentümergemeinschaften
Beratungen, bessere Förderdarlehen und Contracting sollen energetische Modernisierungen erleichtern

Energieexperten bieten kos-
tenfreie Beratung.

Eigentümer von Wohngebäu-
den in Deutschland sanieren 
ihre Immobilien nur sehr zöger-
lich. Besonders auf allend sind 
Wohnungseigentümergemein-
schaften. Sie erreichen nur 60 
Prozent der durchschnittlichen 
Sanierungsrate. Die Gründe 
sind meist heterogene Inter-
essen in den Mehr-Parteien-
Gemeinschaften. Über zwei 
Drittel der Wohnungen sind 
daher unsaniert, so viel wie bei 
keiner anderen Eigentümer-
gruppe. Dieser Sanierungsstau 
soll künftig besser aufgelöst 
werden durch gezielte Bera-
tungen und attraktive Finanzie-
rungsangebote mit niedrigen 
Zinsen und hohen Tilgungsra-
ten. Darauf weisen die Exper-
ten von Zukunft Altbau hin, 
dem vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförder-
ten Informationsprogramm. 
Energie-Contracting kann 
ebenfalls zu mehr Sanierungen 
führen: Wer die Dienstleis-
tung in Anspruch nimmt, muss 
weder Eigenmittel noch einen 
Kredit in Anspruch nehmen 
und braucht keine umfangrei-
chen Fachkenntnisse, um eine 
zukunftsfähige energetische 
Modernisierung umzusetzen. 

Neutrale Informationen gibt 
es auch kostenfrei über das 
Beratungstelefon von Zukunft 
Altbau unter 08000 12 33 33 
oder unter www.zukunftaltbau.
de

Wohneigentum wird immer 
beliebter. Laut einer Prognose 
des Bundesinstitutes für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 
soll die Eigentümerquote bis 
2030 von 45 auf rund 50 Pro-
zent ansteigen. Damit wächst 
auch die Zahl von Wohnungs-
eigentümergemeinschaften 
(WEG). Bereits heute ist über 

ein Fünftel aller Wohnungen 
Teil einer Eigentümergemein-
schaft. Damit bilden WEG nach 
Privatpersonen die zweitwich-
tigste Eigentümergruppe. Beim 
energetischen Zustand ihrer 
Immobilien sind sie jedoch das 
Schlusslicht. 

Die Gründe für das zöger-
liche Vorgehen liegen vor 
allem in den unterschiedli-
chen Interessen und Finan-
zierungsmöglichkeiten der 
Eigentümer. „Energetische 
Sanierungen betref en oft das 
Gemeinschaftseigentum, wie 
Fassaden, Dächer oder Hei-
zungssysteme“, sagt Dr. Axel 
Nawrath, Vorsitzender des Vor-
stands der L-Bank. „In vielen 
Fällen haben die Eigentümer 
einer WEG dazu verschiede-
ne Vorstellungen.“ Wer etwa 
eine Erdgeschosswohnung 
besitzt, bevorzugt eher die 
Dämmung der Kellerdecke als 
des Daches, obwohl nach der 
Dachdämmung alle Eigentü-
mer zumindest anteilig bei der 
l ächenbezogenen Umlegung 
der Heizkosten von sinkenden 
Energiekosten proi tieren. Bei 
einer Vermietung kommt hinzu: 
Nur ein Teil der Sanierungskos-
ten kann auf die Mieter umge-
legt werden. 

Deshalb scheuen viele Eigen-
tümer vor Effi  zienzmaßnah-
men zurück. 

Kapitalanleger sind ebenfalls 
nicht die sanierungsfreudigsten 
Eigentümer: Sie wollen vor-
wiegend eine hohe Rendite zu 
geringen Kosten erzielen. 

„Auch die heterogene Alters-
struktur ist ein Grund für die 
niedrige Sanierungsrate. Denn 
Senioren bevorzugen meist 
kurzfristige wirtschaftliche Vor-
haben, während Familien mit 
Kindern langfristiger planen“, so 
Nawrath weiter. 

Gesetz und Fördergelder sol-
len Sanierungshemmnisse 
beseitigen 

Über alle Sanierungsmaß-
nahmen, die das Gemein-
schaftseigentum betref en, 
muss die WEG abstimmen. 
Lange Zeit galt hier das Einstim-
migkeitsprinzip. Eine Reform 
des Wohnungseigentumsgeset-
zes hat hier vor ein paar Jahren 
die Zustimmungsrate deutlich 
reduziert. So reichen bei einer 
modernisierenden Instandhal-
tungsmaßnahme im Fall einer 
Reparatur schon 50 Prozent 
der Miteigentumsanteile aus. 
Bei einer bestandsverbessern-
den Sanierung ohne Repa-
raturanlass ist eine Mehrheit 
von 75 Prozent aller Stimm-
berechtigten notwendig, die 
über mehr als der Hälfte aller 

Miteigentumsanteile verfügen 
müssen. Wird beispielsweise 
eine noch funktionsfähige aber 
alte Heizungsanlage durch 
eine ei  zientere Anlage ersetzt, 
müssen drei Viertel aller Eigen-
tümer, die gleichzeitig mehr 
als die Hälfte aller Wohnungen 
besitzen, zustimmen. Seit der 
Gesetzesreform ist es somit 
einzelnen Eigentümern nicht 
mehr möglich, das Sanierungs-
vorhaben der gesamten WEG 
zu blockieren.

Die Entscheidung über eine 
energetische Sanierung ist 
nicht zuletzt auch eine i nanzi-
elle Frage. Die Förderbank KfW 
stellt den Hauseigentümern 
hierfür zinsgünstige Kredite 
zur Verfügung. Seit einigen 
Jahren bieten auch einige 
Förderbanken der einzelnen 
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Bundesländer Darlehen an. 
Vorreiter war hierbei die baden-
württembergische L-Bank, die 
2012 als erstes Landesförderin-
stitut WEG-Finanzierungen ein-
geführt hat. Der große Vorteil: 
Nicht der einzelne Eigentümer 
muss einen Antrag stellen. Die 
Beantragung des Förderkredits 
erfolgt nach Beschlussfassung 
durch die Eigentümergemein-
schaft vielmehr durch die 
bevollmächtigte Hausverwal-
tung. Es ist also nur noch ein 
Kreditantrag für das gesamte 
Vorhaben notwendig. 

Dabei liegt der efektive 
Jahreszins einer WEG-Finan-
zierung nach dem Förderpro-
gramm Wohnungsbau BW bei 
0,0 Prozent. Bei energetischen 
Sanierungen zum Eizienz-

haus oder bei Vorliegen eines 
Sanierungsfahrplans gibt es 
zudem einen Tilgungszuschuss 
in Höhe von drei Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten. 
Zusätzlich gewährt die L-Bank 
je nach Umfang der energe-
tischen Sanierungsvorhaben 
einen Tilgungszuschuss zwi-
schen 7,5 und 27,5 Prozent. 

„Die Hürde für eine Sanie-
rung bei Wohnungseigentümer-
gemeinschaften ist inzwischen 
deutlich gesenkt worden“, sagt 
Frank Hettler von Zukunft Alt-
bau. „Hinzu kommen extrem 
günstige Finanzierungsbedin-
gungen – in Baden-Württem-
berg etwa fallen für den Kredit 
keine Zinsen an, zudem wird 
ein Teil der Schuld erlassen.“

Auch WEG mit geringen 

inanziellen Spielräumen 
können übrigens energetisch 
sanieren: Beim Energie-Con-
tracting übernimmt ein Unter-
nehmen sowohl Planung und 
Ausführung als auch die Finan-
zierung der Sanierung. Es trägt 
damit das verbundene Risiko. 
Die Entlohnung der Dienstleis-
ter erfolgt über mehrere Jahre 
durch die nachweislich erzielte 
Energieeinsparung. 

Energieberater helfen 
bei der Planung

Sollten sich die Eigentümer 
einer WEG trotz aller Hilfen 
nicht auf eine Sanierung eini-
gen, helfen qualiizierte Gebäu-
deenergieberater. Sie können 
unterschiedliche Interessen 
in Einklang bringen und bei 
der Sanierungsentscheidung 

beratend zur Seite stehen. Die 
Fachleute analysieren bei-
spielsweise den energetischen 
Zustand der Immobilie und 
schlagen sinnvolle Maßnahmen 
sowie einen Sanierungsfahr-
plan vor. Außerdem helfen sie 
bei einer möglichen Kreditauf-
nahme. Oft lassen sich durch 
Beratungsgespräche auch 
grundlegende Vorurteile gegen-
über Sanierungen aus dem 
Weg räumen. 

Eine Liste mit Energiebe-
ratern aus der Region inden 
Hauseigentümer hier: www.
zukunftaltbau.de/im-eigenheim/
beratung.

Förderkredite der L-Bank für 
Wohnungseigentümergemein-
schaften: www.l-bank.de/weg 

Fassadendämmung in 
der Wohnanlage
Das ist trotz hoher Kosten eine Instandsetzung, 

die mit Mehrheit beschlossen werden kann

Auf der Eigentümerversamm-
lung einer älteren Berliner 
Wohnanlage wurde mehrheit-
lich beschlossen, Dächer zu 
sanieren. An jedem Wohnblock 
waren bereits drei Fassaden 
wärmegedämmt, die vierte 
sollte nun ebenfalls gedämmt 
werden. Um die Arbeiten zu 
inanzieren, beabsichtigten die 
Eigentümer, auf Rücklagen 
von 70.000 Euro zurückzugrei-
fen und die restlichen Kosten 
umzulegen.

Ein Eigentümer wollte für 
diese Maßnahmen nicht zah-
len und focht die Beschlüsse 
an: Hier handle es sich nicht 
um eine Instandsetzung der 
Gebäude, sondern um eine 
bauliche Veränderung, der 
alle Eigentümer zustimmen 
müssten, meinte er. Dem wider-
sprach das Landgericht Berlin 
(55 S 76/15 WEG). Instandset-
zung bedeute nicht zwingend, 
dass nur der bisherige Zustand 
wiederhergestellt werde.

Instandsetzung solle einen 
Mangel beheben. Dabei dürf-
ten sich die Eigentümer auch 
für eine Lösung entscheiden, 

die etwas verändere — wenn 
die Lösung technisch besser 
und wirtschaftlich sinnvoller 
sei als eine bloße "Reparatur". 
Wenn man die Maßstäbe eines 
vernünftigen, wirtschaftlich den-
kenden Hauseigentümers anle-
ge, trefe das hier zu: Denn an 
allen Fassadenwänden habe 
Sanierungsbedarf bestanden.

Die übrigen Fassaden zu 
dämmen, sei eine ordnungs-
gemäße Instandhaltung, die 
mit Mehrheit beschlossen wer-
den könne. Auch Mehrkosten 
ständen dem Beschluss nicht 
entgegen, da Wärmedämmung 
nach den Vorschriften der Ener-
gieeinsparverordnung ohnehin 
anstehe. Wenn Sanierungs-
maßnahmen notwendig und 
unaufschiebbar seien, weil sich 
andernfalls der Bauzustand 
laufend verschlechtere, müss-
ten Eigentümer auch eine hohe 
inanzielle Belastung akzeptie-
ren.

Urteil des Landgerichts Ber-
ling vom 16.06.2017 - 55 S 
76/15 WEG

onlineurteile.de
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Haierweg 6
79114 Freiburg

Tel.: 0761 / 12 04 50

Fax: 0761 / 12 045 35

info@kleinealbers.de
HEIZUNG • LÜFTUNG • SANITÄR

Rufen Sie uns an: Wir beraten Sie gerne!

Walter Vögele GmbH
Bötzinger Straße 74 • 79111Freiburg-St.Georgen  
Gewerbegebiet Haid-West
Tel. 0761/41074 •Fax 0761/41079 
www.walter-voegele.de

•Komplettbäder  •Heizkessel  •Solaranlagen

Blechnerei • Sanitär • Heizung • Solar

Kennen Sie die größten Stromverbraucher in 
Ihrem Haushalt?

Elektrogeräte benötigen viel 
Strom, wie sich jedes Jahr aufs 
Neue in der Stromrechnung 
bemerkbar macht - oft sind sich 
die Verbraucher aber gar nicht 
darüber im Klaren, welches 
Gerät der größte Stromfresser 
im Haushalt ist. Denn dieser 
verbirgt sich meist an einem 
Ort, der selten berücksichtigt 
wird: alte, ungeregelte Hei-
zungspumpen im Keller treiben 
die Kosten in die Höhe. Hier in-
den Sie eine Übersicht der fünf 
größten Stromverbraucher im 
Haus, sowie Möglichkeiten, die 
Kosten ohne großen Aufwand 
gering zu halten.

Eine alte Heizungspumpe 
verbraucht im Jahr durch-
schnittlich circa 600 Kilowatt-
stunden an Strom, was sich auf 
der jährlichen Abrechnung mit 
rund 172 Euro1 niederschlägt. 
Damit hat die alte Pumpe den 
anderen Haushaltsgeräten 
gegenüber die Nase vorn/ was 
einen hohen Verbrauch angeht. 
"Neue Hocheizienzpumpen 
können den Verbrauch um 
bis zu 90 Prozent reduzieren, 
dabei sprechen wir dann von 
Einsparungen in der Höhe von 
160 Euro pro Jahr", so Chris-
tian Kruse, vom Dortmunder 
Pumpenhersteller Wilo. "Somit 
lohnt sich der vorzeitige Aus-
tausch einer alten Heizungs-
pumpe, je nach Objekt und 
Verbrauchsgegenstand amor-
tisiert sich der Tausch bereits 
nach 18 Monaten." Gerade 
jetzt wird der Wechsel auf eine 
eizientere Pumpe noch attrak-
tiver für Eigenheimbesitzer; bis 
voraussichtlich 2020 kann mit 
der vom Bund bezuschussten 
Pumpenförderung zusätzlich 
Geld gespart werden - private 
Hausbesitzer und Betreiber 
erhalten auf Antrag den staatli-
chen Zuschuss von 30 Prozent 
auf die Nettokosten für Pumpe 
und Installation. Um den Ver-
brauch der Heizung ebenfalls 
zu reduzieren, reichen schon 
kleine Maßnahmen, die wenig 
Aufwand bedeuten. Gönnen 
Sie Ihrer Heizung zwischen-
durch mal eine kleine Auszeit: 
nachts und gerade auch bei 
längerer Abwesenheit kann sie 

einfach runtergeschaltet wer-
den. Versuchen Sie zudem die 
Temperatur nach Möglichkeit an 
die jeweilige Nutzung des Rau-
mes anzupassen, damit wenig 
genutzte Räume nicht überheizt 
werden. Christian Kruse hier 
verweist hier auf die wichtigste 
Maßnahme: "Die Heizungsan-
lage sollte regelmäßig durch 
ihren Fachhandwerksbetrieb 
geprüft und gewartet werden - 
so sichern Sie auch weiterhin 
die Leistungsfähigkeit der Anla-
ge." 

Übersicht der Stromfresser 
auf den weiteren Plätzen 

Aber neben Heizungspum-
pe und -anlage sind auch die 
Haushaltsgeräte unseres täg-
lichen Gebrauchs nicht unbe-
dingt sparsam:

Platz 2. Elektroherd - 445 
Kilowattstunden pro Jahr

Der Verbrauch des Elektro-
herds entspricht in etwa Strom-
kosten von jährlich 128 Euro, 
Wussten Sie schon, dass das 
Kochen ohne Deckel den Ener-
gieverbrauch vervierfachen 
kann? Passen Sie außerdem 
die Größe der Kochtöpfe an die 
der Herdplatte an: hat der Topf 
einen kleineren Durchmesser 
von gerade mal einem Zentime-
ter geht bereits ein Drittel der 
Wärme verloren. Bei kleinen 
Portionen empiehlt es sich, 
das Aufwärmen der Mikrowelle 
zu überlassen.

Platz 3. Kühlschrank & 
Beleuchtung - 330 Kilowatt-
stunden pro Jahr

Hier können Sie bereits mit 
drei einfachen Methoden dafür 
sorgen/ dass die Kosten auf 
einem geringen Level gehal-
ten werden, Vermeiden Sie 
sogenannte,"Schwitzkuren" 
und stellen Sie das Gerät nicht 
neben Herd oder Heizung 
auf. Gekochte Speisen soll-
ten erst abkühlen, bevor Sie 
diese in den Kühlschrank oder 
das Gefrierfach stellen. Das 
Gefrierfach sollte nach Mög-
lichkeit regelmäßig abgetaut 
werden, da die sich bildenden 
Eisschichten mehr Strom ver-

brauchen.
Die Beleuchtung wird heut-

zutage nur noch selten als 
großer Energiefresser ange-
sehen, aber gerade dort wo 
Licht länger als eine halbe 
Stunde brennt sollten bereits 
Energiesparlampen eingesetzt 
werden, Diese verbrauchen im 
Vergleich zu Glühlampen gera-
de mal ein Fünftel des Stroms 
und haben eine weitaus höhere 
Lebensdauer, Sollte es Ihnen 
auch öfter passieren, dass Sie 
Licht in Räumen brennen las-
sen, wenn Sie diese für längere 
Zeit verlassen, sind Lichtschal-
ter mit Kontrollleuchten oder 
Bewegungsmelder eine große 
Hilfe.

Platz 4. Waschmaschine: 200 
Kilowattstunden pro Jahr

Die Waschmaschine ist 
unverzichtbar - das gilt aber 
nicht unbedingt für den 

Wäschetrockner: die Wäsche 
an der Luft zu trocken dauert 
vielleicht etwas länger, ist aber 
weitaus umweltschonender und 
vor allem auch kostengünstiger. 
Saubere Ergebnisse können 
Sie bereits bei einer Waschtem-
peratur von 40oC erzielen und 
sich somit die Vorwäsche und 
den Kochgang sparen.

Im Überblick: so funktioniert 
das Antragsverfahren der 
Pumpenförderung

- Registrieren Sie sich vorab 
über das Portal des Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA). Denk Link inden 
Sie unter www.pumpenförde-
rung.de

- Notieren Sie Ihre persönli-
che Kennnummer, da diese für 
die spätere Antragsstellung und 
Anmeldung im Portal wichtig 
ist - Der von Ihnen beauftragte 
SHK-Betrieb führt den Pumpen-



Haus & Grund 10/201816

Freiburger

Hausbesitzer-ZeitungTipps & Trends

Glaserei / Fensterbau / Wintergärten

Für neue Fenster 

gibt es Geld vom Staat
Wieviel und bei wem? Wir sagen Ihnen mehr!

Hotline 07662 - 94 93 2 - 0
Referenzen inden Sie im Internet unter: www.streif-fensterbau.de

Streif Fensterbau GmbH, Salzmatten 10, 79341 Kenzingen

Herstellung, Lieferung 

und Montage von:

- Fenster

- Haustüren

- Rollladen

- Wintergärten

- Sonnenschutztechnik

Dreisamtäler
Service-Dienst

Wir auch!

www.dsd-freiburg.de

Der nächste Winter

kommt bes�mmt:

tausch und/oder hydraulischen 
Abgleich durch und stellt Ihnen 
die Rechnung aus

- Die Förderung kann nun bis 
zu sechs Monate nach der Vor-
abregistrierung im BAFA-Portal 
beantragt werden

- Fügen sie als Kosten-
beleg die Rechnung Ihres 
SHK-Betriebs bei - fertigl Nun 
bekommen Sie einen Zuschuss 
von 30 Prozent auf den Netto-
betrag der Handwerkerrech-
nung

Sie suchen einen geeigneten 
SHK-Handwerksbetrieb in lhrer 
Nähe, der den Pumpentausch 
für Sie durchführen kann? Mit 
der Fachhandwerkersuche des 
Zentralverbandes Sanitär und 
Heizung (ZVSHK) inden Sie im 

Handumdrehen den passenden 
Fachbetrieb in Ihrer Nähe, Den 
direkten Link gibt es ebenfalls 
auf www.pumpenfoerderung.de

GEV mit neuer Wohngebäudeversicherung
Die Grundeigentümer-Versi-

cherung hat nicht nur ihren Mar-
kenauftritt renoviert und tritt nun 
werblich als GEV auf, sondern 
auch die Wohngebäudeversi-
cherung komplett überarbeitet. 
Entstanden ist ein durch den 
neuen modularen Aufbau moder-
nes Produkt und eine bedarfsge-
rechte Versicherung. Proitieren 
Sie von einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die GEV ist ein Spezialver-
sicherer für Immobilien. Unser 

Steckenpferd ist und bleibt die 
Wohngebäudeversicherung. 
Wir haben nicht nur unserem 
Markenauftritt ein neues Design 
verpasst, sondern auch unser 
Hauptprodukt mit einer Erfri-
schungskur bedacht. Nun freuen 
wir uns, Ihnen dieses zu präsen-
tieren.
Bedarfsgerechte, individuelle 
Absicherung

Ihr Vorteil: Durch einzelne 
Module können Sie sich eine 
bedarfsgerechte Absicherung 

individuell zusammenstellen. 
So zahlen Sie auch nur für den 
Versicherungsschutz, den Sie 
für Ihr Objekt wirklich benötigen. 
Wählen Sie zum gängigen Basis-
Schutz zusätzliche Bausteine, 
die zu Ihnen und Ihrem Objekt 
passen. Beispielsweise können 
Sie den Elementar-, Glas- oder 
Gartenschutz ergänzen. Oder 
legen Sie Wert auf umfassen-
den Versicherungsschutz? Dann 
bieten wir Ihnen unseren leis-
tungsstarken Rund-um-Schutz: 
Basis-Schutz plus der unten dar-
gestellten sieben Module – plus 
einem zusätzlichen Gratis Siche-
rungsbonus mit Best-Leistungs-
Garantie.

Als Vermieter proitieren Sie 
von unserem speziellen Ver-
mietermodul mit Leistungen, 
wie einer Mietnomadenzusatz-
deckung oder dem Mietverlust 
für Gewerberaum infolge eines 
Schadens. Für Hausverwalter 
gibt es ebenfalls ein interessan-
tes Modul: VerwalterPlus. Dies 
umfasst beispielsweise den Ein-
schluss unbekannter Gefahren 
mit Selbstbeteiligung oder Auf-
räumungs- und Entsorgungskos-
ten für Hausratsgegenstände der 
Mieter und Pächter.

Best-Leistungs-Garantie
Jedes einzelne Modul unse-

rer Wohngebäudeversicherung 
überzeugt durch starke Leis-
tungen. Da der Markt ständig 
in Bewegung ist, kann es sein, 
dass ein anderer Versicherer ein-
mal einen größeren Leistungs-
umfang bietet. Dann proitieren 

Kunden im Rund-um-Schutz 
durch den Sicherungsbonus von 
unserer Best-Leistungs-Garantie. 
Als absolute Neuheit in der 
Gebäudeversicherung bieten wir 
Ihnen dann immer die bestmögli-
che Leistung am Markt.

Weitere Highlights: unsere 
attraktiven Rabattmodelle

Neben der individuellen Absi-
cherung durch unseren modula-
ren Produktaufbau proitieren Sie 
zusätzlich von unseren attrakti-
ven Rabatten:

Optionaler Schadenfreiheits-

rabatt: Optional können Sie im 
SFR-Tarif mit unserem Scha-
denfreiheitsrabatt bis zu 30 
Prozent des Jahresbeitrags spa-
ren. Melden Sie uns innerhalb 
eines Jahres keinen Schaden, 
können Sie bis zu 30 Prozent 
des Jahresbeitrags sparen. Bei 
einem Schadensfall erfolgt eine 
risikoadäquate Rückstufung. Das 
bedeutet, die Beitragsentwick-
lung ist transparent und vorher-
sehbar.

Neubaurabatt: Für Neubau-
ten (auch bei Kernsanierung) 
gewähren wir in Abhängigkeit 
des Gebäudealters einen Rabatt 
von bis zu 50 Prozent.

Rabatt bei Selbstbeteiligung: 

Vereinbaren Sie eine Selbstbe-
teiligung, können Sie weitere 35 
Prozent sparen.

Und das ist immer noch nicht 
alles …

Haus & Grund-Rabatt: Als 
Haus & Grund-Mitglied erhal-
ten Sie auf jeden Fall unseren 
10-Prozent-Rabatt. Damit dan-
ken wir allen Haus & Grund-
Mitgliedern für ihre langjährige 
Premium-Partnerschaft.

Sie haben Fragen zu unserer 
neuen Wohngebäudeversiche-
rung? Ihre Ansprechpartner 
bei der GEV stehen Ihnen wie 
gewohnt mit Rat und Tat zur 
Seite. Telefon: 040 3766 3368.

www.gev-versicherung.de

Quelle: Grundeigentümer-

Versicherung (GEV)
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CasaNova® Showroom
by KETTERER+LIEBHERR
✆ 0761 478 14 13

casanova-showroom.de

20-jähriges Dienstjubiläum 
bei Haus & Grund Freiburg

Lichtblicke! 
Neue Kooperation von Haus & Grund Freiburg – 25% Rabatt bei SWICO creative lighting

Sie sind es leid, schon wieder 
die defekte Glühbirne zu wech-
seln? Ihre alte Energiespar-
leuchte braucht Minuten, bis sie 
vernünftig hell ist? Und dann 
l ackert sie auch noch? Sie 
wollen nicht ständig den Haus-
meister losschicken, die defek-
te Flur- oder Kellerbeleuchtung 
zu reparieren? 

Für Haus & Grund Freiburg 
sind das genug Gründe, mit 
dem renommierten LED-
Hersteller SWICO eine Part-
nerschaft einzugehen. Denn 
LED-Leuchtmittel und Leucht-
systeme haben viele Vorteile.

Die Vorteile von LEDs
+ Früher waren LED als „kalt“ 

verschrien. Inzwischen gibt 
es jedoch unterschiedliche 
Lichtfarben. Unter anderem 

auch Warmweiß, das dem 
Licht der Glühbirne sehr ähn-
lich ist. 

+ LED-Lampen haben eine 
hohe Lebensdauer. 

+ LED-Licht zieht keine Insek-
ten an.

+ LEDs entwickeln kaum 
Wärme und verbrauchen 
besonders wenig Energie. 

+ LEDs habe eine sehr geringe 
Größe. Sie lassen sich daher 
beinahe überall einsetzen 
und ermöglichen innovative 
Lichtkonzepte und ein nie 
dagewesenes Leuchten-
Design.

+ LEDs sind quecksilberfrei

Die Ausgangslage
In vielen Haushalten i nden 

LED-Leuchtmittel und LED-
Lampen nur zögerlich Eingang. 

Schauen Sie einmal bei sich 
nach! Häui g sind noch wahre 
Stromfresser im Einsatz, 
obwohl es für fast alle Leucht-
mittel – von der E27-Glühbirne 

bis hin zur Leuchtstof röhre – 
moderne LED-Alternativen gibt.

Das Projekt
Haus & Grund Freiburg hat 

zusammen mit SWICO die 
Idee entwickelt, die Einsatz-
möglichkeiten einer modernen 
LED-Beleuchtung an einem 
Praxisbeispiel aufzuzeigen: die 
Ausstattung einer Wohnung 
eines Mitglieds mit LED-Leuch-
ten. Unser Mitglied Monika 
Strub musste nicht lange über-
zeugt werden.

Ihre wunderschön in der 
Altstadt von Staufen gelegene 
Maisonette-Wohnung sollte 
ohnehin renoviert werden. 

Ideale Voraussetzungen für 
eine komplette Umrüstung der 
Beleuchtung auf energiespa-
rende, moderne LED-Technik.

Am 01. September feierte 
Brigitte Kern ihr 20-jähriges 
Dienstjubiläum bei Haus & 
Grund Freiburg.

Der Geschäftsführer des 
Eigentümerverbandes, Stephan 
Konrad, dankte im Rahmen 
eines Sektumtrunks – auch 
im Namen des Vorstands - für 
die jahrelange gute Zusam-
menarbeit. Zugleich wies er 
darauf hin, dass in der heutigen 
schnelllebigen Zeit ein 20-jähri-
ges Dienstjubiläum zur Selten-
heit geworden ist. 

Bevor zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen mit 
einem Glas Sekt auf die Jubila-
rin angestoßen werden konnte, 
würdigte Michael Fischer - 
Abteilungsleiter der Immobilien 
GmbH - die Tätigkeit von Bri-
gitte Kern. Dies verbunden mit 
der Hof nung auf eine weitere, 
gemeinsame gute und erfolgrei-
che Zusammenarbeit.

Die Jubilarin hat im Septem-
ber 1998 ihre Ausbildung beim 
Verband Haus & Grund Frei-
burg begonnen. Nach ihrem 

erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss und einigen Jahren 
Tätigkeit im Sekretariat und 
der Mitgliederverwaltung des 
Eigentümerverbandes wechsel-
te sie zur Tochtergesellschaft 
Haus & Grund Immobilien 
GmbH. Dort ist sie hauptsäch-
lich im Bereich der Hausver-
waltung tätig. Viele Mitglieder 
schätzen sie für ihre freundli-
che und kompetente Art.

v. li. Stephan Konrad, Brigitte Kern, Michael Fischer
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Die Umsetzung
Der Präsident von SWICO 

Europe, Erich Müller, hat es 
sich nicht nehmen lassen, 
zusammen mit dem Geschäfts-
führer von Haus & Grund 

Freiburg, Stephan Konrad, 
das Partner-Projekt persönlich 
zu begleiten. Mit innovativen 
Produktmustern wurde vor Ort 
intensiv ausgetüftelt, welche 
LED-Technik für welchen Raum 
die beste Lösung darstellt.

Auch die Lichtfarbe spielte 
eine Rolle: denn Wohnräume 
erfordern warmes Licht, ein 
Arbeitszimmer eher eine kältere 
Lichtfarbe.

Als Fachanbieter für Inno-

vationen auf der Grundlage 
fortschrittlicher Beleuchtungs-
technologie bietet SWICO crea-
tive lighting ein umfassendes 
Produktportfolio: von der LED-
Glühbirne bis hin zum hoch-

wertigen LED-Panel, das 
zusammen mit CHDesign 
entworfen wurde.

Ein Design, das 
zugleich unauf ällig 
und überzeugend 
ist. SWICO hat 
LED-Lösungen für 
jeden Anspruch. Auf 
Wunsch sind sogar 
Sondermaße lieferbar.

Die Ausstattung
Unser Mitglied hat sich 

zusammen mit ihrem Part-
ner für LED Panel-Lösungen 
entschieden. Die praktischen 
und unaufdringlichen Leis-
tungsriesen unter den LED-
Systemen. Diese Leuchten 
zeichnen sich durch ein 
gleichmäßiges,warmes Licht 
aus. Die Gestaltung ist bewusst 
schlicht und modern gehalten.

Die Bauweise der Leuch-

ten fällt sehr l ach aus. Das 
Beleuchtungssystem wirkt 
daher zurückhaltend.

Das größte LED-Panel hat 
einen beeindruckenden Durch-
messer von 900 mm und ist für 
die angenehme Atmosphäre 
im Wohnzimmer verantwort-

lich. Ein Dimmer sorgt für eine 
bequeme Regulierung der Hel-
ligkeit.

Auch für die Küche konn-
te eine überzeugende LED 
Lösung gefunden werden: 
schmale Unterbauleuchten, 
die zusätzlich zu den l achen 
Deckenleuchten ein sehr war-
mes Licht abgeben.

Das Resultat
Das Ergebnis kann sich 

sprichwörtlich sehen lassen. 
Insgesamt wurden elf LED-

Panels eingebaut. Es konnte 
vollständig auf den Einsatz 
stromfressender Halogen-
Leuchtmittel oder auf Ener-
giesparleuchten, die noch 
Quecksilber enthalten, verzich-
tet werden. 

LED-Leuchtmittel enthalten 
weder Schwermetalle noch 
sonstige Umweltgifte. Sie stel-
len daher keine Umweltgefahr 
dar.

Zusätzlich sorgen sie durch 
ihre hohe Energieei  zienz für 
die nachhaltige Ein-
sparung von CO

2
.

Über 80 % 
Stromersparnis!

Für eine vergleich-
bare Lichtausbeute, 
hätten in der Woh-
nung unseres Mit-
glieds herkömmliche 
Leuchtmittel mit einer 
Leistung von insge-
samt rund 2400 Watt eingebaut 
werden müssen. Die verbauten 
LED-Leuchtmittel verbrauchen 
demgegenüber nur 316 Watt.

Bei einer angenommenen 

Leuchtdauer von drei Stunden 
pro Tag entspricht dies einer 
Stromkosten-ersparnis von 
567,00 Euro im Jahr. Generell 
gilt: durch den Einsatz von 
LED-Leuchtmitteln sind 50 bis 
80 Prozent Stromeinsparung 
gegenüber herkömmlichen 
Leuchtmitteln möglich.

Die Lebensdauer
Herkömmliche Leuchtmittel 

versagen häui g schon nach 
2000 Stunden ihren Dienst. 
LEDs haben hingegen eine 
Lebensdauer von bis zu 50.000 
Stunden. Dies hat geringere 
Betriebs- und Unterhaltskosten 
zur Folge.

Darüber hinaus sind sie sehr 
schaltfest. Das bedeutet, sie 
können auch in Bereichen ein-
gesetzt werden, in denen ein 
häui ges Ein- und Ausschalten 
üblich ist. Ein Umstand, den 
normale Badezimmerleuchte 
Energiesparleuchten gerne mit 
dem frühzeitigen Ausfall quittie-
ren.

Der Einkaufsvorteil
Mitglieder von Haus & 

Grund Freiburg erhalten beim 
Einkauf im Online-Shop von 
SWICO mit dem Rabattcode 
„HGFreiburg25“ einen exklu-
siven Einkaufsrabatt von 25 
Prozent!

Der SWICO-Onlineshop
Der SWICO-Onlineshop ist 

ganz einfach unter der folgen-
den Web-Adresse erreichbar:

http://swicoledshop.com/
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Mit dem Inkrafttreten der 
neuen Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) haben sich 
auch die Anforderungen an die 
Informationsplichten derer, die 
Daten erheben und verarbei-
ten, deutlich verschärft. Da wir 
von unseren Mitgliedern Daten 
zur Durchführung der Verein-
saufgaben erheben und diese 
auch verarbeiten, insbesondere 
speichern, wollen wir Sie nach-
folgend über die Erfassung, 
Speicherung, Verarbeitung und 
Übermittlung Ihrer Mitgliederda-
ten informieren.

Datenschutzerklärung gem. 
Art. 13 DSGVO
Zweck und Umfang der 
Datenerhebung, Betrofenen-
rechte, Löschungsfristen
(1) Mit dem Vereinsbeitritt 

nimmt der Verein die für die 
Erfüllung der Vereinsaufga-
ben und die Durchführung 

der Mitgliedschaft notwen-
digen persönlichen Daten 
(Adress- und Kontaktdaten, 
Kontodaten) im gesetzlich 
zulässigen Umfang auf (Art. 
6 Abs.1 b DSGVO). Dies 
Daten dienen insbesondere 
folgenden Zwecken:

 • Durchführung der sat-
zungsgemäßen Vereinsauf-
gaben

 • Identiizierung als Mitglied
 • Durchführung der Mit-

gliedschaft (Zusendung 
der Süddeutschen Woh-
nungswirtschaft, Freiburger 
Hausbesitzerzeitung, der 
jährlichen Beitragsrech-
nung, der Einladung zur Mit-
gliederversammlung etc.)
ordnungsgemäße Beratung 
und Vertretung als Mitglied

 • Führung der Korrespon-
denz

 • Zusendung der Beitrags-
rechnung und sonstiger 

Vereinsinformationen
(2) Die persönlichen Informatio-

nen werden von dem Verein 
verarbeitet (Speicherung, 
Veränderung, Übermittlung, 
Löschung). Jedem Vereins-
mitglied wird dabei eine Mit-
gliedsnummer zugeordnet. 
Eine anderweitige, über die 
Erfüllung seiner satzungs-
gemäßen Aufgaben und 
Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er 
aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verplichtet ist.

(3) Der Verein trägt dafür 
Sorge, dass die perso-
nenbezogenen Daten des 
Mitglieds durch geeignete 
technische und organisa-
torische Maßnahmen vor 
unbefugter Kenntnisnahme 
Dritter geschützt werden.

(4) Es besteht keine Absicht, 
personenbezogene Daten 

an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation 
zu übermitteln.

(5) Jedes Mitglied hat im 
Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften das Recht auf 
Auskunft über die zu sei-
ner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger, 
den Zweck und die Dauer 
der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten. 
Des Weiteren besteht das 
Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung sowie ein 
Widerspruchsrecht gegen 
die Verarbeitung sowie des 
Rechts auf Datenübertrag-
barkeit.  

(6) Die personenbezogenen 
Daten werden, soweit sie 
nicht zur Durchführung 
der Mitgliedschaft oder 
zur Erfüllung gesetzlicher 
Plichten des Vereins benö-

Haus & Grund Freiburg e.V. informiert:

Vorteilspartner von Haus & Grund Freiburg 
helfen sparen!

Partner Bereich Vorteil Bemerkungen

 Stromlieferung
100 € Gutschrift 
bei Bestellung 
von Ökostrom24

Gilt nur für 
Badenova-Neukunden 
bei Online-Auftrag

 Heizungserneuerung
Technische Beratung und 
Zahlung einer Prämie 
über 150 €

Für den Erhalt der Prämie ist der 
Kauf einer Buderus-Anlage binnen 
6 Monaten nach Beratung nötig

Baumarkt - Baumaterial
10 % Rabatt bei 
Einkäufen 
im Baumarkt

Vorlage des Mitglieds-
ausweises erforderlich

 
Wohngebäude-
versicherung

10 % Rabatt 
Beratung über die 
GET-Service GmbH

         Handwerkerservice

Handwerkerleistungen 
unterschiedlichster Art

5 % Barzahlungs-
nachlass bei vielen 
Handwerksbetrieben

Liste unter www.haus-
grund-freiburg.de abrufbar

Energieausweis
20 % Rabatt bei 
Erstellung eines neuen 
Energieausweises 

Rabatt gilt nur bei Online-Auftrag

 Heizungserneuerung
Übernahme der Kosten 
einer Fördermittelberatung 
in Höhe von 199 €

Kauf einer Heizung von Junkers 
oder Bosch erforderlich

LED-Leuchtmittel und 
Leuchtsysteme

25 % Rabatt
Rabatt gilt nur 
im SWICO-Online 
Shop mit Rabattcode

Software für die
Betriebskosten-
abrechnung

15 % Nachlass auf 
alle Produkte der 
„easy“-Produktreihe

kostenloser Test möglich
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 Mietverträge?
     Dafür hab ich 
jemanden!

Sichere Mietverträge für Wohnraum, Gewerbe 
und Eigentumswohnungen.

Auszug unserer Leistungen:
• Aktuelle Mietverträge von Haus & Grund
• bis zu 20% Rabatt
• Einfache Datenübernahme für  
   neue Verträge

www.mietvertrag-hausundgrund.de

Freiburg

Unsere 
Dienstleistungen für Sie
Tägliche Rechtsberatung
○	 Jeden 1. und 3. Mittwoch im 

Monat Steuerberatung
○ Jeden 2. und 4. Mittwoch im 

Monat Bausanierungs- und 
Planungsberatung, Dachge-
schossausbau

○ Jeden 1. Mittwoch im Monat 
unabhängige Finanzierungs- 
und Bausparberatung

○ Jeden 2. Mittwoch im Monat 
Solar- und Energieberatung

○	 Versicherungsberatung jeden 
Montag und Freitag

Bitte beachten Sie, dass bei 
den Beratungen eine Voranmel-
dung erforderlich ist.
○ Schriftwechsel mit Behörden, 

Mietern u.a.
○ Formularverkauf
○ Besonders günstige Grund-

stücks- und Mietrechts-
schutzversicherung

○ Besonders günstige Versi-
cherungen rund um Haus 
und Wohnung

○ Gebührenfreie Führung von 
Mietkautionskonten

○ Verwaltung, Verkauf und 
Vermietung Ihrer Immobilie 
durch unsere Verwaltungsge-
sellschaft

○ Handwerkerservice für 

Mitglieder mit 5% Bar-
zahlungsnachlass

○ Als Mitglied haben Sie bei 
den Firmen Götz+Moriz 
und hagebaumarkt einen 
Einkaufsvorteil von 10% bei 
einem Barkauf

○ Mediation bei Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern

○ Haus & Grund MieterBonitäts-
auskunft

Diese und viele weitere Dienst-
leistungen bietet Ihnen, liebe 
Mitglieder, Ihr Verband; nehmen 
Sie sie in Anspruch.
Bürozeiten
Mo - Fr    8.30 – 12.30 Uhr
Mo, Di, Do  14.00 – 16.30 Uhr
Mi    14.00 – 19.00 Uhr
Rufnummer des Verbandes:  
0761 / 380 56 - 0

Versicherungsberatung
Versicherungsberatung jeden 
Montag und Freitag innerhalb 
der Bürozeiten. Telefonische 
Beratung täglich unter 0761 / 
208 88 57, Fax 0761 / 208 88 75

Telefonische Rechtsberatung
0761 / 380 56 - 99 nur von  
Mo - Fr (außer Mi) 10 – 11.30 Uhr;  
Mo und Mi 14 – 16.00 Uhr

Eva Sandra Pluta und Martin Boris Becker
Haus & Grund-Mitglieder seit 2000

Ab sofort bietet Haus & Grund Freiburg die Möglichkeit der 
Identitäts- und Bonitätsprüfung vor Mietvertragsabschlüssen 
bei der SCHUFA, der führenden Auskunftei Deutschlands, an. 

Mitglieder erhalten die Bonitätsauskunft zum Vorzugspreis 
von € 19,95 (inkl. MwSt.) online. Hierfür einfach unter 
www.mietvertrag-hausundgrund.de einloggen. 

  Mieter-
  Bonitätsauskunft?

Dafür haben 
wir jemanden!

In Kooperation mit:

Freiburg

tigt werden, gelöscht.

Die Adressdaten des 
Mitglieds werden an die 
Jedermann-Verlag GmbH, 
Mittelgewannweg 15, 69123 
Heidelberg, Postfach 103140, 
69021 Heidelberg übermit-
telt. Dies zu dem Zweck, die 
Printausgaben der monatlich 
erscheinenden Zeitschriften 
„Süddeutsche Wohnungs-
wirtschaft“ und „Freiburger 
Hausbesitzerzeitung“ posta-
lisch zustellen zu können. Ggf. 
wird mit den Adressdaten die 
Berechtigung zum Bezug der 
Digitalausgabe geprüft.

Zur Erstellung des Mitglieds-
ausweises werden der Name 
des Mitglieds und die zugeteilte 
Mitgliedsnummer an die Plasti-
card-ZFT GmbH, Reisewitzer 
Straße 82, 01159 Dresden 
übermittelt.

Sofern bei Unrichtigkeit der 

Daten die Berichtigung oder bei 
unzulässiger Datenspeicherung 
die Löschung der Daten gefor-
dert wird, kann der Widerruf 
oder die Berichtigung schriftlich 
an den Verantwortlichen i.S.d. 
Art. 13 Abs.1 a DSGVO

RA Stephan Konrad
Verband Haus & Grund 
Freiburg e.V.,
Erbprinzenstr. 7
79098 Freiburg 
oder per E-Mail an verband@

haus-grund-freiburg.de gerich-
tet werden

Des Weiteren besteht ein 
Beschwerderecht bei der Auf-
sichtsbehörde:

Der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit

Königstrasse 10 a, 
70173 Stuttgart,
Tel.: 0711 / 615541-0, 
Fax: 0711 / 615541-15
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MITGLIEDER  werben  MITGLIEDER
Eine starke Gemeinschaft steht und fällt mit engagierten, überzeugten Mitgliedern. Werben Sie daher für eine Mitgliedschaft in der Eigen-
tümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund und proitieren Sie selbst von Ihrer Unterstützung. Für jedes geworbene Mitglied bedanken 
wir uns bei Ihnen mit einer Prämie in Höhe von 25,00 Euro.

Werbendes Mitglied / Name: Mitglieds-Nr.:

Datenschutzhinweis: 
Der Verband Haus & Grund Freiburg e.V. wird die für die Erfüllung der Vereinsaufgaben und zur Durchführung der Mitgliedschaft notwendigen 
persönlichen Daten im gesetzlich zulässigen Umfang (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) speichern und verarbeiten. Die Datenschutzinformation nach 
Art.13 DSGVO ist als Download unter www.haus-und-grund-freiburg.de erhältlich. Zusätzlich liegt das Datenschutzinformationsblatt auf der 
Geschäftsstelle aus. 

SEPA-Lastschriftmandat: (Gläubiger-ID des Vereins DE 84ZZZ00000664653)
Ich (wir) ermächtige(n) den Verband Haus & Grund Freiburg e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich (wir) mein Kreditinstitut an, die vom Verband Haus & Grund Freiburg e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich (wir) kann (können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

                                                                                                                                        Den Empfang der Satzung bestätige ich hiermit.

Kreditinstitut                                                               IBAN BIC

Ort, Datum, Unterschrift(en)

(Ausgefüllten Antrag ausschneiden und einsenden an: Haus & Grund Freiburg e.V., Erbprinzenstraße 7, 79098 Freiburg)

Aufnahmeantrag

Ich (wir) beantrage (n) ab  die Aufnahme als Mitglied in den Verband Haus & Grund Freiburg e.V.

Name, Vorname  Geburtsdatum 

Name, Vorname  Geburtsdatum 

Straße, PLZ, Ort 

Telefonnummer Festnetz  Mobilfunknummer 

E-Mail-Adresse 

Empfangsbevollmächtigter 

 Ich beantrage für das laufende Kalenderjahr die Schnupper-Mitgliedschaft (nur bis zum 30.06. möglich).

Ich bin (wir sind) Eigentümer oder Miteigentümer der folgende Immobilie(n):
Straße / Hausnummer PLZ / Ort Art * V/E** Anzahl

Hinweis: der Beratungsservice kann nur für die angegebenen Immobilien gewährt werden.

* Art: 0 = unbebautes Grundstück, 1 = Einfamilienhaus, 2 = Zweifamilienhaus, 3 = Mehrfamilienhaus, 

 4 = Eigentumswohnung, 5 = Immobilienirma / Hausverwaltung **V/E: V = vermietet,  E = Eigennutzung
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Preisindex ist nach der Aus gabenstruktur 2010 auf der Originalbasis = 100 berechnet.
Verbraucherpreisindex für Deutschland, Juli 2018, 111,6
Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg, August 2018, 111,2
Messung von Indexveränderungen in Punkten und Prozent: Ältere Indexwerte ab 1991 auf 
der Basis 2010 = 100 können bei Haus & Grund Freiburg erfragt werden. Noch ältere Daten 
erhält man beim Statistischen Bundesamt unter Telefon 0611 / 75 – 37 77 oder im Internet 
unter www.destatis.de/wsk/ oder über Faxabruf 0611 / 75 – 38 88. 
Die Indexveränderungen von einem Zeitpunkt zum anderen – berechnet als Veränderung in 
Prozent – errechnet sich nach der Formel:  (neuer Indexstand x 100) – 100
         (alter Indexstand)
Das Ergebnis ist von der Wahl des Basisjahrs unabhängig.
Basiszinssatz
Der für die Berechnung der Verzugszinsen maßgebliche Basiszinssatz des Bürgerlichen 
Gesetzbuches beträgt für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88%.
Der Verzugszinssatz nach § 288 Abs. 1 BGB beträgt 4,12%, nach § 288 Abs. 2 BGB -8,12%.

Preisindex für die Lebenshaltung

Wir suchen 

Ein- und Mehr-

familienhäuser 

im Großraum

Freiburg.

Erbprinzenstraße 7

79098 Freiburg

Tel.: 0761 / 38 95 60-0
www.haus-grund-freiburg.de 

Haus & Grund

Immobilien GmbH

Unsere Hotline:
0761 / 38 95 60-17

Stephan Konrad Manja Krüger

Prokurist Immobilienfachwirtin (IHK)

 Immobilienwirtin (DIA)

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon Mitgl.-Nr.

Datum / Unterschrift

 Bestellungen an:

Haus & Grund Freiburg, Erbprinzenstr. 7, 79098 Freiburg, Telefon: 0761 / 380 56 0 Fax: 380 56 60
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.

Das Haus & Grund Verlagsprogramm
Wissen ist Geld wert! Wir verkaufen Wissen!
Bücher und Broschüren  Euro
o Das aktuelle Mietrecht    14,95 
o Die Mietrechtsreform    9,95 
o Kaution    9,95 
o Rechtssicher vermieten im Zeichen des AGG 7,95 
o Sicherung und Beitreibung von Mietforderungen 12,90
o Mietminderung   12,95
o	Mieterhöhung	freiinanzierter	Wohnraum		 9,95
o Geld- und Mietende    14,95
o Nachbars Garten   14,95
o	Wohnlächenberechnung	 		 8,95
o Das gewerbliche Mietrecht    12,90
o Der Wohnungseigentümer   43,50
o Beauftragung eines Handwerkers   9,95
o Die EnEV 2014    9,95
o Die neue HeizkostenVO    19,95
o Betriebskosten   12,95
o Jahrbuch für Hauseigentümer Ausg. 2015  6,50
o Hausbuch   5,00
o Sicher zum Eigentum    12,95
o Streit im Mehrfamilienhaus    14,95
o Wohnungsmodernisierung    19,95
o Immobilienübergabe zu Lebzeiten   9,95
o Der Ehevertrag des Immobilieneigentümers  9,95
o Das Testament des Immobilieneigentümers  9,95
o Die Zweitwohnungssteuer    9,95
o Schönheitsreparaturen     12,95
o Lüften - Heizen - Möblieren - 
 Dämmen - Abdichten    17,95
o Übertragung und Vererbung von Grundbesitz  19,95
o Der Verwaltungsbeirat    9,95
o	Die	Mietibel		 		 11,95
o Die Patientenverfügung und Vorsorge-
 vollmacht des Immobilieneigentümers 9,95
o Erbschafts- /Schenkungssteuerrecht   14,95
o Beendigung von Mietverhältnissen    10,95
o Nachbarstreit im Wohnungseigentum  14,95
o Das Eigenheimerlexikon    12,95
o	Die	neue	TrinkwasserVO,	Euro	2.	Aulage	2013		9,95
o Die Kündigung des Vermieters wg Eigenbedarf 9,95
o Der Kauf einer Eigentumswohnung    9,95

o Mietverträge professionell ausfüllen    11,95
o Schimmelpilz und Mietrecht     14,95
Die	Schadensersatzplicht	des	Mieters:	
o ... wegen verursachter Vermögensschäden 7,95
o ... wegen Beschädigung der Mieträume  9,95
o Schadensersatzanspruch des Mieters und 
 deren Abwehr durch den Vermieter   12,95
o Instandhaltung und Instandsetzung im 
 Mietverhältnis    14,95
o Sanierung und Modernisierung im 
 Wohnungseigentum    11,95
o Mietspiegel - Freiburg   8,50
 Verträge und Formulare 
o Satz Mietvertrag – Wohnraum    6,00
o Satz Mietvertrag – Eigentumswohnung 6,00
o Satz Mietvertrag – Geschäftsraum     8,00
o Satz Mietvertrag – Einfamilienhaus    6,00
o Satz Mietvertrag – Untermiete    4,00
o Satz Mietvertrag – Garage / Stellplatz  4,00
o Hausordnung   1,50
Für Mitglieder von Haus & Grund Freiburg 
kostenfrei 
o Einvernehmliche Mieterhöhung    
o Mieterhöhung Mietspiegel   
o Mieterhöhung Vergleichsmiete   
o Mieterhöhung Indexmiete   
o Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen  
o Mieterhöhung wegen Modernisierung 
o Kündigung des Mietverhältnisses    
o Mietaufhebungsvereinbarung   
o Kündigung Einliegerwohnung    
o Betriebskostenabrechnung   
o Abnahmeprotokoll   
o Mieterselbstauskunft   
o Vereinbarung Kabel- und Satellitenfernsehen  
o Vereinbarung über Modernisierungsmaßnahmen 
o Hausmeistervertrag mit Unternehmen  
o Haus & Grund – Umzugsplaner   
o Bürgschaftserklärung   
Auch online unter 
https://www.haus-grund-freiburg.de/down
loads_fuer_mitglieder.html
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Haus & Grund Immobilien GmbH
Wir kennen uns aus in Freiburg und Umgebung

Immobilienverkauf
Immobilienvermietung
Hausverwaltung
Wohnungseigentumsverwaltung

Erbprinzenstraße 7, 79098 Freiburg
Tel. 0761 / 38 95 60 - 0
Fax 0761 / 38 95 60 - 55

Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Unser neues Immobilienangebot

Helfen Sie unseren Mitgliedern das Passende zu inden. Die Nachfrage ist groß.
Wir suchen dringend Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser 
für Selbstnutzer und Kapitalanleger in Freiburg und Umgebung.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich und kompetent beim Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung.

Telefon: 07 61 / 38 95 60 - 17 oder per Email: krueger.immobilien@haus-grund-freiburg.de

FR-Littenweiler, ruhige Wohnlage
160 m²- Eigentumswohnung (3,5 Zimmer-Wohnung + 2 x 1-Zimmer-Appartment) 
komplett vermietet; Baujahr 1965, auf großem Grundstück mit herrlicher Aussicht

großer Balkon zur Gebäuderückseite, Öl-ZH (2008), BA 249,2 kWh/m²a
Mieteinnahmen ca. 16.620,- € p.a.

KP € 560.000,- inkl. Garage



Kurt Zeltner

Gips- und Stukkateurgeschäft

Brombergstraße 12

79102 Freiburg

Tel.  0761 / 736 72

Fax  0761 / 736 90

Ausführung sämtlicher 

Innen- und Außen-

putzarbeiten, Wärme-, 

Kälte-, Schallschutz

Trockenputzarbeiten

Plastische Decken- und 

Wandgestaltung

Reparaturen

seit

1890

Sanierung in allen Bereichen

Tel. (07 61) 49 28 09 • Fax (07 61) 4 76 20 12

Mobil 0179 - 514 08 08 • www.strittmatter-fliesen.de
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Doppelwandige Edelstahlschornsteine • Nachträglicher Einbau von Edelstahlrohren und 
Abgasleitungen • Klinker-Kaminköpfe • Kaminverkleidungen • Kaminabdeckungen

Merdinger Weg 7

79111 Freiburg

Tel.: 0761 / 44 30 33

Fax: 0761 / 49 39 36
E-Mail: petergramerkaminbau@t-online.de

Wärmeschutzfenster

Schallschutzfenster

Verbundfenster

Sonderkonstruktion

Verglasung

Reparaturen

www.isotec-walzer.de

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

PROFESSIONELLE SANIERUNG • LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG 

Abdichtungstechnik T. Walzer 
Ihr Ansprechpartner Thomas Walzer

 07644 - 92 94 96 oder 0761 - 3 87 36 77

Wie erreichen Sie 13.400 Leser 
mit 19.000 Häusern 

und 65.000 Wohnungen?
Rufen Sie uns an!

Anzeigen • Verkehrsmittelwerbung • Plakatierung

Tel.: 0761 / 40 99 61
Fax: 0761 / 40 42 44
Mail: bender@werbe-gmbh.de
          www.bender-werbung.com


